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VERKEHRSWERTGUTACHTEN 

 

   
       Lager 6    W 8    W 12 

 

BLNR 41   60/2387 Anteile WE an Lager 6 

BLNR 42 144/2387 Anteile WE an W 8 

BLNR 44   71/2387 Anteile WE an W 12 

GB 01006 Landstraße, EZ 1077, 1030 Wien, Marokkanergasse 21 
 

 

 Verkehrswert BLNR 41 (Lager 6) rd. € 285.000,- 

 Verkehrswert BLNR 42 (W 8) rd. € 497.000,- 

 Verkehrswert BLNR 44 (W 12) rd. € 201.000,- 
  

 

Auftraggeber/in: Bezirksgericht Innere Stadt, Mag. Markus Riedl, Richter, 

 Marxergasse 1A, 1030 Wien 
 

Betreibende Partei: Raiffeisenbank Wr. Neustadt-Schneebergland eGen 

Verpflichtete Partei: ImmoCleanUp Consulting GmbH 
  

Objekttyp: 1 Lager und 2 Wohnungen (Wohnungseigentum – befristet bzw. 

 unbefristet vermietet)  

Verwendungszweck: Zwangsversteigerung von Liegenschaften 
 

Stichtag: 11.09.2025 (Tag der Befundaufnahme) 

Datum: 23.02.2026 

 
 

http://www.strafella.at/
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1. ALLGEMEINES 
 

1.1. Auftrag 
 

Gegenstand des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes der  

• BLNR 41, 60/2387 Anteile, verbunden mit WE an Lager 6 (Anmerkung: in natura han-

delt es sich um eine ausgebaute Wohnung),  

• BLNR 42, 133/2387 Anteile, verbunden mit WE an W 8 sowie 

• BLNR 44, 71/2387 Anteile, verbunden mit WE an W 12,  

auf der Liegenschaft GB 01006 Landstraße, EZ 1077, GST 1026, an der Adresse 1030 Wien, 

Marokkanergasse 21. 

 

  
 

Auftraggeber ist Herr Markus Riedl, Richter, Bezirksgericht Innere Stadt, Marxergasse 1A, 

1030 Wien. 

Bewertungsstichtag ist der 11.09.2025 (Tag der Befundaufnahme). 
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1.2. Besonderheiten, Vorgehensweise & Prämissen der Bewertung 

1.2.1. Konkrete Prämissen der Bewertung 
 

Allgemeines 

Der Wertermittlung werden nur die Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, 

ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes, vor allem und überwie-

gend aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Informationen sowie der örtlichen 

Begehungen/Befundaufnahme am 11.09.2025 erkennbar oder sonst bekannt geworden sind. Im 

Rahmen der Befundaufnahme/n wurden die ggst. WE-Objekte, der Keller sowie die Allgemein-

teile besichtigt.  

 

Bauakteinsicht 

Eine Bauakteinsicht wurde vorgenommen. Lt. Auskuft der zuständigen Baubehörde sind keine 

offenen Bauverfahren betreffend die ggst. Liegenschaft anhängig. Seitens des 

Assetmanagements wurde ein Bescheid vom 11.08.2025, AZ MA37/1117171-2024-1, 

übermittelt. Dieser umfasst folgende Aufträge (siehe auch Pkt. 6.3. Bescheide im Anhang):   

 

1. Die hofseitige Fassade ist fachgerecht instand zu setzen. 

2. Der im kleinen Lichthof, angrenzend an die Liegenschaften 3., Rennweg 17 und 3., 

Marokkanergasse 23, ohne baubehördliche Bewilligung errichtete hofseitige Balkon 

ist zu entfernen und der konsensgemäße Zustand herzustellen. 

3. Die Feuermauer an der hofseitigen Fassade, angrenzend an die Liegenschaft 3., 

Rennweg 17, ist im Bereich der Dachkante fachgerecht ein Verputz herzustellen. 

 

Anmerkung: Die innere Raumaufteilung der ggst. Bestandobjekte stimmt tlw. mit den im Bauakt 

aufliegenden, tlw. alten Planunterlagen nicht überein. 

 

(Nutz)flächenangaben 

Die Grundstücksfläche wurde dem Grundbuch entnommen. Lt. Nutzwertgutachten vom 

27.02.2015 verfügen die ggst. WE-Objekte über folgende (Wohn-)Nutzflächen (aktuelle Plan-

unterlagen sind nicht vorhanden): 

• Lager 6:     74,66 m² 

• Wohnung W 8:  144,08 m² 

• Wohnung W 12:    78,95 m² 
 

Diese Flächenangaben werden der Bewertung zugrunde gelegt. Lt. Auskunft der Mieter von 

Wohnung W 8 sowie W 12 steht jeweils ein Kellerabteil zur Benützung zur Verfügung. Das 

Lager 6 verfügt lt. Auskunft über kein Kellerabteil zur Benützung.  

 

Eine gesonderte Vermessung, d.h. Nachmessungen der Längenmaße, der Raumhöhen, der Ge-

bäudehöhen und der (Nutz-) Flächen wurden seitens des Sachverständigen – sofern dies nicht 

explizit angegeben wurde - nicht durchgeführt. Sollten die angegebenen Maße nicht mit den 

tatsächlichen Maßen ident sein, verändern sich die Werte sinngemäß. 

 

Bau- und wohnungseigentumsrechtlicher Konsens 

Beim Lager 6 handelt es sich sowohl lt. Planunterlagen als auch lt. Nutzwertgutachten um ein 

Lager, jedoch wird dieses in natura als Wohnung vermietet & genutzt.  
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Bestandsituation 

Das ggst. Lager 6 war ursprünglich auf Basis eines auf 5 Jahren befristeten Mietvertrages zu 

Wohnzwecken vermietet und wurde der Mietvertrag mit 01.04.2024 um weitere 5 Jahre ver-

längert. Die Wohnungen W 8 und W 12 sind jeweils auf Basis eines unbefristeten Mietvertrages 

vermietet. Die Mietverträge sowie die aktuellen Nettomietzinse wurden dem gef. SV zur Ver-

fügung gestellt und werden diese der Bewertung zugrunde gelegt.  

 

Wertsicherung 

Es wurde im Mietvertrag eine Wertsicherung des Mietzinses vereinbart. Ob die ggst. Wertsi-

cherungsvereinbarung im Mietvertrag unter Rücksichtnahme auf die letzten Klauselentschei-

dungen 2 Ob 36/23t, 8 Ob 37/23h (auch im Hinblick auf den § 6 Abs 2 Z 4 KSchG) gültig/nach-

haltig vereinbart wurde, kann seitens des gef. SV nicht festgestellt/geklärt werden, hierbei han-

delt es sich prinzipiell um Rechtsfragen. Im Rahmen der ggst. Bewertung wird die Annahme 

unterstellt, dass die Wertsicherungsvereinbarung nachhaltig durchsetzbar ist. Sollten sich dies-

bezüglich abweichende Informationen ergeben, kann dies einen erheblichen Einfluss auf den 

Verkehrswert haben und behält sich der gef. SV eine Adaptierung des Gutachtens vor. 

 

Digitaler Kataster 

Festgehalten wird, dass in die digitale Katastralmappe Einsicht genommen wurde und die darin 

dargestellten Grenzen nicht in der Natur überprüft wurden.  

 

Anschlüsse, Haustechnik 

Die beschriebenen elektrischen, heizungstechnischen, sanitären und sonstigen Einrichtungen, 

sowie sonstige Ver- und Entsorgungsleitungen (Anschlüsse) wurden - sofern nicht im Detail 

im Befund und Gutachten darauf eingegangen wird - nicht auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft 

und wird deren ordnungsgemäße Funktion bei der Bewertung vorausgesetzt.  

 

Feststellungen hinsichtlich des Bauwerkes und des Bodens werden nur insoweit getroffen, wie 

sie für die Wertermittlung von Bedeutung sind. 

 

Erhaltungszustand 

Der Bau- und Erhaltungszustand des/der Gebäude(s) wurde ausschließlich durch äußeren Au-

genschein anlässlich der Befundaufnahme festgestellt und klassifiziert. Detaillierte Untersu-

chungen des Bauzustandes bzw. zerstörende Untersuchungen wurden nicht ausgeführt, weshalb 

etwaige Angaben über nicht sichtbare Bauteile und Baustoffe auf Auskünften, die dem gef. SV 

gegeben wurden, bzw. auf vorgelegten Unterlagen beruhen.  

 

Wohnbauförderung 

Die Bundeswohnbaufonds (= Wohnhaus-Wiederaufbaufonds und Bundes- Wohn- und Sied-

lungsfonds) teilen mit E-Mail vom 23.09.2025 mit, dass für die oben angeführten Wohnungen 

keine Bundeswohnbauförderungen gewährt wurden. 

 

Altlasten/Kontamination 

Die Liegenschaft(en) wurde(n) nicht auf Bodenkontaminationen untersucht, da dies nicht in das 

Fachgebiet des gefertigten Sachverständigen fällt. Stattdessen wurde die Altlastenkarte des 

„Geographischen Informationssystem Altlasten“ durch den Sachverständigen auf der Home-

page des Umweltbundesamtes abgefragt. Die Altlastenkarte wird vom Umweltbundesamt und 

vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Tech-

nologie geführt und beinhaltet jene von der Landeshauptfrau/vom Landeshauptmann gemelde-

ten Altablagerungen und Altstandorte. 
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Auf dem Altlastenportal wird folgendes veröffentlicht (gemäß § 18 Abs. 4 ALSAG): 

• Altablagerungen und Altstandorte, bei denen nach einer Erstabschätzung gemäß § 14  

Abs. 1 eine erhebliche Kontamination oder ein erhebliches Risiko zu erwarten ist, 

• Altablagerungen und Altstandorte, die einer Beurteilung gemäß § 14 Abs. 3 unterzogen 

wurden und 

• Altlasten 
 

Die ggst. Liegenschaft ist nicht im geographischen Informationssystem Altlasten verzeichnet 

(Abfrage 11.08.2025). 
 

 
 

 
 

Wertminderungen durch Altlasten, wie z.B.: Bodenkontaminationen oder auch andere die Lie-

genschaft entwertende Altbodenverhältnisse sind nicht bekannt. Darüberhinausgehende Unter-

suchungen hinsichtlich etwaiger Bodenkontaminationen oder hinsichtlich anderer die Liegen-

schaft entwertender Altbodenverhältnisse sind nicht beauftragt. 

 

Die Bewertung erfolgt auftragsgemäß ohne Durchführung einer Bodenuntersuchung aufgrund 

des üblichen Geschäftsgebrauches unter der Annahme, dass sich auf dem Bewertungsgegen-

stand keine Materialien und Stoffe befinden, welche auf einer höherwertigen Deponie als einer 

Baurestmassendeponie entsorgt werden müssen. Sollten, nach Ausfertigung des Gutachtens, 

Beeinträchtigungen durch allfällige Kontaminationen festgestellt werden, sind sowohl die Art 

und das Ausmaß als auch die Kosten der Beseitigung/Dekontaminierung durch einen hierfür 

zertifizierten Sachverständigen festzustellen und das ermittelte Ergebnis der ggst. Bewertung 

entsprechend anzupassen. 
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Untersuchungen des Baugrundes und sonstige bauphysikalische oder chemische Untersuchun-

gen waren nicht Gegenstand des Auftrages und wurden nicht durchgeführt. 

 

 

1.2.2. Allgemeine Prämissen der Bewertung 
 

Energieausweis 

Sofern kein Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes im Sinne der 

Richtlinie 2010/31/EU des Europäischen Parlamentes vorgelegt wurde, wird im Rahmen der 

Bewertung von einem, dem Alter und der Bauweise entsprechenden, durchschnittlichen Heiz-

wärmebedarf ausgegangen. Für die ggst. Liegenschaft wurde ein Energieausweis vom 

22.12.2015 zur Verfügung gestellt. Demgemäß verfügt diese über einen Heizwärmebedarf iHv. 

30,02 kWh/m²a und entspricht dies der Energieeffizienzklasse B.  

 

Geldwerte Rechte & Lasten 

Die Ermittlung des Verkehrswertes erfolgt geldlastenfrei. Allfällig begründete Pfandrechte, 

vorhandene Mietzinsreserven oder Rücklagen aus Erhaltungsbeiträgen sowie eventuell geleis-

tete Mietzinsvorauszahlungen und erlegte Kautionen bleiben, sofern nicht im Detail darauf ein-

gegangen wird, in der Bewertung außer Ansatz, da sie bei einer Veräußerung mit dem Käufer 

direkt zu verrechnen sind.  
 

Außerbücherliche Rechte & Lasten 

Außerbücherliche Rechte und Lasten finden nur dann Berücksichtigung, wenn sie dem Sach-

verständigen von Seiten des Auftraggebers bzw. den Parteien schriftlich bekannt gegeben wur-

den. Wenn diesbezüglich dem Sachverständigen keine Informationen bekannt gegeben wurden, 

basiert der ausgewiesene Wert des Gutachtens auf der Annahme, dass keine außerbücherlichen 

Rechte und Lasten vorliegen.  
 

Fahrnisse, Inventar 

Das vorhandene Inventar, Einrichtungsgegenstände und sonstige Fahrnisse wurden auftragsge-

mäß nicht mitbewertet.  
 

Rundungsdifferenzen 

Die Berechnungen in diesem Gutachten wurden computergestützt durchgeführt. Der Computer 

rechnet auf viele Stellen hinter dem Komma genau. Die Ergebnisse werden jedoch automatisch 

auf- oder abgerundet. Dies führt manchmal zu scheinbaren Rechendifferenzen, die für das Er-

gebnis jedoch ohne Bedeutung sind. Deshalb täuscht eine Berechnungsschärfe bis auf EUR 

1,00 eine größere Genauigkeit nur vor. Weil aber bei Rundungen im Rechengang oft vermeint-

liche Ungenauigkeiten durch Leser des Gutachtens moniert werden, was zu unnützen Mehrar-

beiten und Kosten führt, wird erst das Endergebnis angemessen gerundet. 
 

ÖNORM B 1300/B 1301 

Es wurde kein detailliertes bautechnisches Gutachten in Auftrag gegeben und wurde ein solches 

auch nicht erstellt. Ebenso stellen der gegenständliche Befund und das erstellte Gutachten keine 

Objektsicherheitsprüfung für Wohngebäude im Sinne der ÖNORM B 1300 bzw. für Nicht-

Wohngebäude im Sinne der ÖNORM B 1301 dar. Sollte eine Objektsicherheitsprüfung gemäß 

ÖNORM B 1300 bzw. gemäß ÖNORM B 1301 seitens des Auftraggebers zusätzlich gewünscht 

werden, muss diese gesondert durch einen dafür geeigneten Sachverständigen erstellt werden. 

Im Übrigen kann dieses Gutachten ein Ankaufs- oder Verkaufsgutachten im Falle der Verwer-

tung der Liegenschaft nicht ersetzen.  
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ÖNORM B 1998-1/ÖNORM EN 1998-1 

Eine Prüfung des Gebäudes oder der Bestandeinheiten auf Systemsicherheit hinsichtlich Erd-

bebeneinwirkungen gemäß ÖNORM B 1998-1 bzw. ÖNORM EN 1998-1 und dem Eurocode 

8 wurde vom Auftraggeber nicht beauftragt und vom gefertigten Sachverständigen dementspre-

chend auch nicht durchgeführt. Es können sich dadurch allfällige, maßgebliche und wertbeein-

flussende Einschränkungen ergeben, welche nicht berücksichtigt sind. Es wird im Weiteren 

davon ausgegangen, dass die o.g. Systemsicherheit gewährleistet ist.  

 

Haftung gegenüber Dritten 

Die in diesem Gutachten erfolgte Befundaufnahme und Gutachtenserstellung erfolgt aus-

schließlich im Interesse des Auftraggebers bzw. sämtlicher Parteien im Verfahren. Haftungen 

des Sachverständigen gegenüber Dritten sind ausgeschlossen. Ausgenommen davon sind die 

dem Sachverständigen bei Beauftragung schriftlich, namentlich genannten Empfänger des Gut-

achtens. Gegenüber diesen wird gehaftet wie gegenüber dem Auftraggeber.  
 

Gewährleistung 

Im Falle von Gewährleistungsansprüchen des Auftraggebers gegenüber dem Sachverständigen 

aus dem abgeschlossenen Werkvertrag verzichtet der Auftraggeber unwiderruflich und aus-

drücklich auf das Recht der Minderung oder Wandlung.  

 

Haftpflichtversicherung 

Für allenfalls eintretende Schadensfälle ist die Haftung auf Grundlage der vom gefertigten 

Sachverständigen erbrachten Leistungen für den einzelnen Schadensfall, soweit gesetzlich zu-

lässig, mit insgesamt EUR 5.000.000,- begrenzt. Die zugrunde liegenden Versicherungsbedin-

gungen gelten als vereinbart. Der Sachverständige haftet für Schäden jedenfalls dann nicht, 

wenn ihm nur leichte Fahrlässigkeit vorgeworfen wird oder es sich um Mängelfolgeschäden 

handelt. Eine Abtretung von Ansprüchen des Auftraggebers gegen den Sachverständigen aus 

diesem Gutachten an Dritte ist unzulässig.  
 

Mathematische Exaktheit 

Angesicht der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, insbesondere 

der Notwendigkeit auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung 

keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein. 
 

Kurzfristiger Verkauf 

Es wird gemäß ÖNORM B 1802, Pkt.3.3. darauf hingewiesen, dass der ermittelte Verkehrswert 

nicht notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äu-

ßeren Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist. 
 

Verkehrswert (Streuung/Bandbreite) 

Hinsichtlich der Genauigkeit und Leistungsfähigkeit der Verkehrswertermittlung wird aus-

drücklich darauf hingewiesen, dass der in einem Gutachten gemäß § 2 Absatz 2 LBG ermittelte 

Verkehrswert nie ein stabiler Gleichgewichtspreis im Sinne der volkswirtschaftlichen Theorie 

eines vollkommenen Marktes sein kann. Immobilienmärkte sind ex definitione unvollkommene 

Märkte, weshalb es nicht den bestimmten oder bestimmbaren einzelnen Gleichgewichtspreis, 

also nicht eine Marktmiete, einen Kaufpreis, ein Leasingentgelt usw., sondern immer eine mehr 

oder weniger große Streuung (valuation spread) – eine marktkonforme Bandbreite – geben 

kann. Dementsprechend ist der im Gutachten ausgewiesene Verkehrswert mit einer entspre-

chenden Bandbreite nach oben oder unten zu sehen (range of valuation). Die angesprochene 

Bandbreite ist direkt abhängig von der Anzahl und Qualität vorliegender Marktdaten sowie von 

der Art der Immobilie. 
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Umsatzsteuer - Verkehrswert 

Hingewiesen wird auf die umsatzsteuerlichen Auswirkungen des Budgetbegleitgesetzes 1998. 

Sollte die zu bewertende Sache mit Inrechnungstellung von 20 % Umsatzsteuer verwertet wer-

den, ist diese Umsatzsteuer dem ermittelten Verkehrswert hinzuzurechnen – eine eventuelle 

Vorsteuerberichtigung ist dann nicht nötig. Wird die zu bewertende Sache ohne Inrechnungs-

tellung von 20 % Umsatzsteuer verkauft, sind eventuell bereits geltend gemachte Vorsteuerbe-

träge anteilig zu berichtigen.  
 

Umsatzsteuer - Vermietung 

Bei Büro- und Geschäftsraumvermietung wird davon ausgegangen, dass der Mieter ausschließ-

lich vorsteuerabzugsberechtigende Umsätze (§ 6 Absatz 2 UStG idF des 1. Stabilitätsgesetzes 

2012) erzielt und der Vermieter berechtigt ist, dem Mieter Umsatzsteuer vorzuschreiben. Bei 

Wohnungsmietverträgen wird davon ausgegangen, dass die Wohnungen ausschließlich zu 

Wohnzwecken vermietet werden und keine geänderten Nutzungsarten gegeben sind bzw. Woh-

nungen nicht auch anders als zu Wohnzwecken genutzt werden. Für den nicht zu Wohnzwecken 

genutzten Anteil müssten ansonsten 0 % Umsatzsteuer mit Vorsteuerverlust oder 20 % Um-

satzsteuer verrechnet werden.   
 

Veränderungen wertrelevanter Faktoren/Einflussgrößen 

Die vorliegende Wertindikation ist auf die angeführten Unterlagen und Informationen aufge-

baut. Daraus ergibt sich zwingend, dass neue Unterlagen oder Informationen zu einer Änderung 

derselben und somit zu einem anderen Verkehrswert führen können. Das Gutachten beruht so-

mit auf der derzeitigen Faktenkenntnis, die nicht vollständig sein muss. Ergeben neue Fakten 

wertrelevante Änderungen, so ist das Gutachten darauf abzustimmen. Ergeben sich neue Fakten 

oder Umstände, behält sich der Sachverständige ausdrücklich die Änderung oder Ergänzung 

dieser Wertermittlung bzw. der getroffenen gutachterlichen Schlussfolgerungen vor. Das Gut-

achten hat nur im Gesamten und nicht auszugsweise Gültigkeit. 
 

Weiterverwendung, Vervielfältigung des Gutachtens 

Die Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Zitierung des Gutachtens oder dessen Mitteilung 

an Medien bzw. Weitergabe an Dritte in Teilen oder gesamt darf (sofern nicht im Zusammen-

hang mit dem Gutachtenszweck) jeweils nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des ge-

fertigten Sachverständigen erfolgen. Eine, über den vereinbarten Verwendungszweck 

(Zwangsversteigerungsverfahren) hinausgehende Verwendung des Gutachtens oder von Teilen 

des Gutachtens bzw. eine Weitergabe an Dritte (mit Ausnahme der Veröffentlichung in der 

Ediktsdatei und der am Verfahren Beteiligten und deren Rechtsvertretern), ist ohne vorherige 

Zustimmung des gef. SV nicht gestattet. 

 

 

1.3. Grundlagen (Literatur, Quellen etc.) 
 

Grundlagen 

• Befundaufnahme am 11.09.2025, von 900 bis 935 und 1200 bis 1220, anwesend:  

  - Dr. Michael Proksch, Vertreter der Betreibenden Partei 

  - die MieterInnen 

  - Mag. Georg Strafella, SV 

  - Gabriela Freydl, Mitarbeitern des SV 

• Umfeldbegehung & Fotodokumentation 

• Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) 1992 

• Mietrechtsgesetz (MRG), Richtwertgesetz (RichtWG), etc.  
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• Flächenwidmung, Bebauungsplan und Katasterplan www.wien.gv.at/flaechenwid-

mung/public 

• Grundbuchsauszug & Recherchen in der Urkundensammlung des Grundbuches 

• Recherche und Bauakteinsicht bei der der zuständigen Baubehörde  

• Bauordnung für Wien, in der derzeit gültigen Fassung 

• Mündliche Erörterungen im Rahmen der Befundaufnahme 

• Recherche und zur Verfügung gestellte Unterlagen seitens des Assetmanagements der  

ImmoCleanUp Consulting GmbH, die Paramount Real Estate GmbH, Rauhensteingasse 

1/19, 1010 Wien, Tel. 01 512 15 70, E-Mail: zat@paramount.immo (Instandsetzungsbe-

scheid vom 11.08.2025, Mietverträge) 

• Recherchen bei der Dr. Marhold Immobilien GmbH, 1060 Wien, Mariahilferstraße 

101/17, Tel. 01 59 60 510, E-Mail: kanzlei@hvmarhold.at      

 

Bewertungs-/Fachliteratur, Artikel 

• Stabentheiner, LBG-LiegenschaftsbewertungsG 

• Ross-Brachmann-Holzner, Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des Verkehrs-

wertes von Grundstücken, 29. Auflage 
• Seiser/Kainz, Der Wert von Immobilien, 2011 

• Karauscheck/G. Strafella, Der Mietzins, 2. Auflage, 2014 

• Kleiber, Simon, Weyers, Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 7. Auflage, 2014 
• Kranewitter, Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage, 2017 

• Popp, Empfehlungen für Herstellungskosten, Sachverständige, Hefte 02/2019-03/2023 

• Seiser, Die Nutzungsdauer von Gebäuden, baulichen Anlagen, gebäudetechnischen Anla-

gen und Bauteilen, 2020 

• ÖNORM B 1802-1, 2022 

• Bienert, Funk, Immobilienbewertung Österreich, 4. Auflage, 2022 

• Strafella/Raev, Bewertung im Insolvenz- und Exekutionsverfahren, ZLB, Heft 5/2023 

 

Sonstige Quellen, Marktberichte 

• OIB Richtlinien online www.oib.or.at 

• Lärmkarte auf www.laerminfo.at 

• Adressortungssystem und Orthofotos auf www.wien.gv.at/stadtplan, 

www.maps.google.at, www.bing.com/maps 

• Statistische Werte auf www.statistik.at, Statistik Austria 

• Verdachtsflächenkataster bzw. Altlastenatlas www.umweltbundesamt.at  

• Immobilienplattformen u.a. www.immobilien.net, www.willhaben.at  

• Immobilien-Preisspiegel der WKO 

• ÖROK 

• Eigene Systembibliothek & Immobiliendatenbank  

http://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public
http://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public
mailto:zat@paramount.immo
mailto:kanzlei@hvmarhold.at
http://www.laerminfo.at/
http://www.wien.gv.at/stadtplan
http://www.maps.google.at/
http://www.bing.com/maps
http://www.statistik.at/
http://www.umweltbundesamt.at/
http://www.immobilien.net/
http://www.willhaben.at/


  Seite 12 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

2. BEFUND 
 

2.1. Lage der Liegenschaft 
 

Die ggst. Liegenschaft befindet sich an der Adresse Marokkanergasse 21, in 1030 Wien. 
 

 
 

 
 

 
Quelle: https://www.wien.gv.at/  

https://www.wien.gv.at/
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Quelle: https://www.google.at/    

https://www.google.at/
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Die Lage einer (Wohn-)Liegenschaft wird u. a. nach folgenden Kriterien bemessen: 

 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Verkehrstechnische  

Erreichbarkeit - 

Öffentliche  

Verkehrsmittel 

Bus: Linie 71E (Haltestelle „Unteres Belvedere“) in rd. 200 m; 

Linie 4A (Haltestellen „Lisztstraße“ bzw. „Am Modenapark“) 

in rd.  300 m bzw. 350 m 

Straßenbahn: Linie 71 (Haltestelle „Unteres Belvedere“) in rd. 

200 m;  

U-Bahn: Linie U4 (Station „Stadtpark“) in rd. 650 m 

Bahn: Linien S1, S2, S3, S7 und diverse regionale und überre-

gionale Zugverbindungen (Station „Rennweg“) in rd. 650 m 

Ø Fahrtzeit ins Zentrum (Stephansplatz): rd. 15-20 Min (inkl. 

Fußweg) 
 

 
Öffentlicher Verkehr (Quelle: https://www.wien.gv.at/) 

 

Legende 
 

 
 

Verkehrstechnische  

Erreichbarkeit - 

Individualverkehr 

groß-/kleinräumig: vom Zentrum kommend z.B. über den 

Schwarzenbergplatz iVm. dem Rennweg, der Veithgasse und 

der Zaunergasse erreichbar 

Einbahnen: in der Umgebung sind zahlreiche Einbahnregelun-

gen vorhanden; die Marokkanergasse wird im ggst. Abschnitt 

von der Neulinggasse in Richtung Rennweg als Einbahn ge-

führt 

Parkplatzsituation: flächendeckende Kurzparkzone in der Um-

gebung (Parkdauer 2h, MO-FR 9-22h); Parkgaragen sind in 

fußläufiger Umgebung vorhanden (z.B. am Schwarzenberg-

platz 5); die Parkplatzsituation ist durchschnittlich angespannt  

Ø-Fahrzeit zum Zentrum (Stephansplatz): rd. 20 Min. 
 

 

https://www.wien.gv.at/
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Kriterium Erfüllungsgrad 

Verkehrstechnische  

Erreichbarkeit - 

Individualverkehr 

 

 

Individualverkehr (Quelle: https://www.wien.gv.at/) 
 

Legende: 
 

 
 

Wohnlage und  

Infrastrukturelle  

Einrichtungen  

(Einkaufsmöglichkeiten 

Schulen, Freizeit,  

Kultur, etc.) 

Die Landstraße ist der 3. Wiener Gemeindebezirk und entstand 

1850 durch Eingemeindung ehemaliger Vorstädte. Sie liegt 

südöstlich der Inneren Stadt (1. Bezirk) und zählt zu den inne-

ren Bezirken, dem erweiterten Stadtzentrum. Als einziger der 

Bezirke 3 bis 9, nach deren Eingemeindung an ihrem Rand der 

Gürtel als Durchzugsstraße angelegt wurde, hat der 3. Bezirk 

seine Außengrenze nicht an dieser Straße, sondern weiter vom 

Zentrum entfernt. Auf dem Bezirksgebiet findet man das 

Schloss Belvedere, das Hundertwasserhaus, das Arsenal sowie 

Kulturinstitutionen und Botschaften. Der Bezirk Landstraße ist 

im südöstlichen Zentrum der Stadt Wien gelegen und nimmt 

eine Fläche von 7,42 km² bzw. 1,8 % der Wiener Stadtfläche 

ein. Damit liegt die Landstraße im Mittelfeld der Wiener Ge-

meindebezirke. Verglichen mit den anderen „inneren Bezir-

ken“ verfügt der Bezirk über einen hohen Anteil an Betriebs-

baugebieten und Grünflächen. Der Bezirk liegt entlang mehre-

rer Terrassen der Donau, wobei der Donaukanal die östliche 

und die Wien die nordwestliche Grenze bildet. Im Süden des 

Bezirks grenzt der Laaer Berg an die Landstraße. Die Bevölke-

rungsanzahl betrug Anfang 2025 insgesamt 98.881 Einwohner 

(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Landstraße_(Wien)). Die durch-

schnittliche Bevölkerungszahl im 3. Bezirk wird von 2020 bis 

2040 statistisch gesehen um 11,84 % steigen. Für das gesamte 

Stadtgebiet wird das Bevölkerungswachstum im gleichen Zeit-

raum auf 14,31% geschätzt (Quelle: www.orok.gv.at).  

 

https://www.wien.gv.at/
https://de.wikipedia.org/wiki/Landstraße_(Wien)
http://www.orok.gv.at/
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Kriterium Erfüllungsgrad 

Wohnlage und  

Infrastrukturelle  

Einrichtungen  

(Einkaufsmöglichkeiten 

Schulen, Freizeit,  

Kultur, etc.) 

 

Die Umgebung der ggst. Liegenschaft ist in geschlossener Bau-

weise sehr dicht verbaut, aber auch durch Grünflächen geprägt. 

Die Kaufkraft in der unmittelbaren Umgebung der Liegen-

schaft liegt leicht über dem Wiener Durchschnitt (= 100). 
 

 
 

Legende 

 
 

Nahversorgung: Die Einrichtungen der täglichen Nahversor-

gung befinden sich in unmittelbarer Umgebung (z.B. am Renn-

weg (Billa)) 

Medizin. Versorgung: In der Umgebung befinden sich zahlrei-

che Allgemeinmediziner, Zahn- und Fachärzte, die nächstgele-

gene Apotheke befindet sich in der Salesianergasse 14; die Kli-

nik Landstraße ist rd. 1 km entfernt 

Kinderbetreuung: Kindergärten bzw. Kindergruppen gibt es  

z.B. in der Reisnerstraße 32, 31 und 23, in der Ölzeltgasse 3, 

Am Heumarkt 23 und 10, etc. 

Bildung: Schulen für unterschiedliche Altersstufen befinden 

sich z.B. in der Reisnerstraße 43, am Rennweg 31 (VS und 

AHS), in der Schützengasse 31 (MS), in der Fasangasse 4 (MS 

und HAK/HASCH), in der Ungargasse 3 (BHAK/HTL), etc. 

Freizeit: das Schloss Belvedere mit dem Belvedere- und 

Schwarzenberggarten sowie diverse Parkanlagen wie z.B. die 

Parkanlage Schwarzenbergplatz oder der Modenpark sind in 

fußläufiger Entfernung erreichbar; der Schweizer Garten mit 

dem Schweizerbad ist rd. 1,5 km entfernt 
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Infrastrukturelle Einrichtungen (Quelle: https://www.wien.gv.at/) 

 

 

2.2. Lärmimmissionen 
 

Gemäß den nachfolgenden Lärmkarten (www.laerminfo.at) liegen der Tag- und Nachtlärmpe-

gel für den Straßenverkehr im Bereich der ggst. Liegenschaft leicht über den Schwellenwerten 

für die Aktionsplanung (gemessen in 4 m Höhe1) und somit in einer Konfliktzone. Keine über-

durchschnittliche Lärmbelästigung durch den naheliegenden Schienenverkehr und der hofseitig 

ausgerichteten Räumlichkeiten.  

 

   
 Straßenverkehr, Lärmindex 24 h Durchschnitt, in Dezibel (2022) 

 

 
1 In den Karten werden mit der grünen Grenzwertlinie auch die Schwellenwerte für die Aktionsplanung angezeigt. Beim Stra-

ßenverkehrslärm gilt für den Tag-Abend-Nachtlärmpegel Lden ein Wert von 60 dB (Dezibel) und für den Nacht-Lärmpegel 

Lnight ein Wert von 50 dB. 

https://www.wien.gv.at/
http://www.laerminfo.at/


  Seite 18 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

   
 Straßenverkehr, Lärmindex Nachtwerte, in Dezibel (2022) 

 

   
 Schienenverkehr, Lärmindex 24 h Durchschnitt, in Dezibel (2022) 

 

 
 

 

2.3. Grundbuchsstand, Rechte und Lasten, Widmung, Bebauung 
 

Grundbuch 01006 Landstraße 

Bezirksgericht Innere Stadt Wien 

Einlagezahl 1077 

Grundstücksnummer(n) 1026 

Grundstücksfläche 660 m² 

Grundbücherliche(r)  

Eigentümer 

BLNR 41, 60/2387 Anteile, WE an Lager 6, 

BLNR 42, 144/2387 Anteile, WE an W 8 und  

BLNR 44, 71/2387 Anteile, WE an W 12;  

ImmoCleanUp Consulting GmbH (FN 512264f) 
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Grundbücherliche  

Rechte und Lasten 

A2-Blatt 
 

 
 

C-Blatt 
 

 
 

Außerbücherliche  

Rechte und Lasten 

außerbücherliche Rechte und Lasten sind mit Ausnahme der 

Bestandverhältnisse (und etwaiger unverbücherter Vor-

kaufsrechte) nicht bekannt; lt. der Abteilung Rechnungs- 

und Abgabewesen der Stadt Wien bestehen für die ggst. Lie-

genschaft bzw. WE-Objekte keine Rückstände. 

Wohnungseigentum 

- Nutzwertgutachten, 27.02.2015 

- Gutachten zur Ermittlung wohnungseigentumstauglicher  

   Objekte, 27.02.2015 

- Wohnungseigentumsvertrag, 17.03.2015 

Flächenwidmung/ 

Bebauungsbestimmungen 

Gem. gültigen Flächenwidmungsplan der Stadt Wien, Plan-

dokument 7672 (online), bestehen folgende Widmungsbe-

stimmungen:  
 

 Schutzzone 

 Wohnzone 
 

straßenseitig 

W Bauland Wohngebiet 

III Bauklasse III 

g geschlossene Bauweise 
 

hofseitig 

W Bauland Wohngebiet 

I Bauklasse I 

g geschlossene Bauweise 

4,5 m max. Gebäudehöhe 4,5 m 
 

Besondere Bestimmungen: Die Dächer der Gebäude, die auf den 

mit BB2 bezeichneten Flächen zur Errichtung gelangen, sind ent-

sprechend dem Stand der Technik als begrünte, begehbare Flach-

dächer auszuführen. Technische bzw. der Belichtung dienende 

Aufbauten sind im erforderlichen Ausmaß zulässig. Auf den mit 

BB6 bezeichneten und als Bauland/Wohngebiet gewidmeten 

Grundflächen darf das Ausmaß der bebauten Fläche maximal 40 

% des jeweiligen Teiles des Bauplatzes betragen. 
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Flächenwidmungs-, Bebauungs- und Katasterplan (Quelle: https://www.wien.gv.at/) 

 

 

2.4. Bewilligungen, Bescheide, Pläne (auszugsweise)  
 

Im Bauakt der ggst. Liegenschaft liegen folgende Unterlagen auf:  

 

 

Datum Dokument Betreff/Anmerkung

30.08.1893 Plan Erbauung eines 4 Stock hohen Wohnhauses

30.08.1893 Bescheid Baubewilligung Erbauung eines 4 Stock hohen Wohnhauses

03.08.1894 Bescheid (Teil-)Bewohnungs- und Benützungskonsens Wohnhaus

20.08.1894 Bescheid (Teil-)Bewohnungs- und Benützungskonsens Wohnhaus

31.08.1894 Auswechslungsplan Erbauung eines Wohnhauses

31.08.1894 Bescheid Bewilligung Abweichung vom bewilligten Bauvorhaben Erbauung eines Wohnhauses

06.09.1894 Bescheid (End-)Bewohnungs- und Benützungskonsens Wohnhaus

31.03.1948 Einreichplan Bauliche Wiederherstellung nach Kriegsschäden

31.03.1948 Bescheid Bewilligung Bauliche Wiederherstellung nach Kriegsschäden

13.09.1960 Einreichplan Errichtung eines Zubaus im Hof, eines Aufzugsschachtes und Widmungsänderung Top 6

13.09.1960 Bescheid Baubewilligung Errichtung eines Zubaus im Hof, Errichtung eines Aufzugsschachtes und Widmungs-

änderung Top 6

28.02.1963 Bescheid Baubewilligung Personenaufzug Nr. AK2516

23.01.1964 Bescheid Benützungsbewilligung Personenaufzug Nr. AK2516

05.02.1964 Bestandsplan Errichtung eines Zubaus im Hof und eines Aufzugsschachtes

05.02.1964 Bescheid Benützungsbewilligung Zubau und der abgeänderten Räumlichkeiten, Kenntnisnahme diverser 

Planabweichungen

18.03.1970 Bescheid Bemessung Kanaleinmündungsgebühr

19.03.1970 Einreichplan Bauliche Änderungen im Tiefparterre und im Keller

19.03.1970 Bescheid Baubewilligung Bauliche Änderungen im Tiefparterre und im Keller

30.10.1974 Bescheid Baubewilligung Bauliche Abänderungen in der Feuermauer

09.04.1975 Einreichplan Bauliche Abänderungen Wohnung Top 8

09.04.1975 Bescheid Baubewilligung Bauliche Abänderungen Wohnung Top 8

19.12.2012 Einreichplan Dachgeschoßzubau und Bauliche Änderungen

19.12.2012 Bescheid Baubewilligung Dachgeschoßzubau und Bauliche Änderungen

https://www.wien.gv.at/


  Seite 21 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 

Anmerkung: Wie bereits unter Pkt. 1.2.1. Konkrete Prämissen der Bewertung erwähnt, stimmt 

die Situation der einzelnen Bestandobjekte in natura nicht mit den Planunterlagen/dem 

Konsens überein. Top 6 ist baurechtlich (& wohnungseigentumsrechtlich) als Lager gewidmet.  

 

 

2.5. Liegenschaft – Grundstücke und Gebäude  
 

Die ggst. Liegenschaft EZ 1077 besteht aus dem GST 1026, ist eine relativ eben gelegene, 

polygonal ausgestaltete Mittelliegenschaft, die an der Marokkanergasse über eine Straßenfront-

länge von rd. 23 m verfügt. Lt. Grundbuch verfügt die ggst. Liegenschaft über eine Grund-

stücksfläche von 660 m². Auf der Liegenschaft befindet sich ein um 1893/1894 errichtetes, als 

Gründerzeit-Seitenflügelhaus ausgeführtes, Wohn- und Geschäftshaus. Das Gebäude verfügt 

über ein Kellergeschoß, ein Souterrain, 4 Geschoße über Niveau (EG/HP-3. OG) und zwei 

nachträglich ausgebaute Dachgeschoße. Die Erschließung erfolgt über eine Stiege. Ein Aufzug 

ist vorhanden.  
 

Ausstattung und Erhaltungszustand des ggst. Gebäudes (zum Stichtag) 
 

Gewerk Ausstattung  

Konstruktion Massivbauweise  

Dachform/-deckung Satteldach; Ziegel-/Blechdeckung, Dachgaupen, Terrassen 

Dachrinnen Saumrinnen, Fallrohre; funktionstüchtig 

Fassaden/Außenputz 

Straßenfassaden – reich gegliederte Reibputzfassaden, Gestal-

tungselemente; Hoffassaden – ungegliederte Reibputzfassaden, 

freigelegtes Ziegelmauerwerk im Erdgeschoß, Balkone 

Türen 

Hauseingang/Hof: doppelflügelige Metallglastür mit Ziergitter 

und Oberlichte; etwas abgenutzt; Metallglastür in Metallzarge; In-

nentüren: doppelflügelige Holzglastür mit Seiten- und Oberlich-

ten; Wohnungen: (doppelflügelige) Holzfüllungstüren in Holzzar-

gen, Sicherheitstüren 

Fenster 
Kunststoffisolierglasfenster, mit Vergitterung im Erdgeschoß, 

Holzfenster, Holzkastenfenster, Metallfenster 

Stiegen 
Kunststeinstiege mit Gusseisengeländer und beidseitigem Holz- 

bzw. Metallhandlauf  

Böden Terrazzofliesen; tlw. etwas abgenutzt 

Wände 
gemalt, mit Gliederungen im Eingangsbereich; tlw. etwas ver-

schmutzt 

Decken gemalt, mit Gliederungen im Eingangsbereich 

Keller  

Holzfüllungstüren in Holzzargen, Betonstiege mit einseitigem 

Metallhandlauf, Betonboden, Wände freigelegtes Ziegelmauer-

werk, tlw. verputzt/gemalt, Gewölbedecke tlw. gemalt, Kellerab-

teile mit Holzbrettertüren und Vorhängeschlössern, Müllcontai-

ner; feucht 

Datum Dokument Betreff/Anmerkung

15.12.2015 Bescheid Vorschreibung Ausgleichsabgabe nach dem Wiener Garagengesetz

04.08.2016 1. Auswechslungsplan Dachgeschoßausbau, Bauliche Änderungen Zubau einer Aufzugsanlage

04.08.2016 Bescheid Bewilligung Abweichung vom bewilligten Bauvorhaben (1. Planwechsel), Bewilligung gem. § 71 BO 

Bauliche Herstellung eines Balkons, Zubau

10.10.2017 Ausführungsplan Dachgeschoßausbau, Bauliche Änderungen, Zubau einer Aufzugsanlage

10.10.2017 Fertigstellungsanzeige Dachgeschoßausbau, Bauliche Änderungen, Zubau einer Aufzugsanlage

30.05.2018 Einreichplan Bauliche Änderungen Herstellung von Balkonen Top 5, 7, 9 und 17

30.05.2018 Bescheid Baubewilligung Bauliche Änderungen Herstellung von Balkonen Top 5, 7, 9 und 16

13.09.2024 Fertigstellungsanzeige Bauliche Änderungen Herstellung von Balkonen Top 5, 7, 9 und 17
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Gewerk Ausstattung  

Anschlüsse/sonstiges 
Alle notwendigen Ver- und Entsorgungseinrichtungen sind vor-

handen; Rauchabzugsmelder; funktionstüchtig 

Personenaufzug 
Bj. 2015, Marke Schindler GmbH, Tragkraft 675 kg bzw. 9 Per-

sonen, KG - 1. DG; funktionstüchtig 

Gemeinschaftsanlagen Sonstige Gemeinschaftsanlagen sind nicht bekannt 

Heizung u.a. Gasetagenheizungen 

Außenanlagen Innenhof betoniert, Betonstiege, Hofmauer 

Zustand durchschnittlich-sehr gut 
 

 

2.6. WE-Objekte 

2.6.1. Lager 6 
 

Lage im Gebäude 

Das ggst. WE-Objekt befindet sich im Hochparterre. Die Fenster sind ausschließlich hofseitig 

ausgerichtet. Ein Personenaufzug ist vorhanden. 
 

 
Lageskizze im Gebäude (schematisch) 

 

Größe & Konfiguration 

Wie bereits unter Pkt. 1.2.1. Konkrete Prämissen der Bewertung erwähnt, verfügt das ggst. WE-

Objekt über eine (Wohn-)Nutzfläche von 74,66 m². Die Flächen teilen sich auf Basis der Nutz-

flächenaufstellung gem. Nutzwertgutachten, wie folgt, auf die einzelnen Räumlichkeiten auf:  

 

 
 

Hierzu sei angemerkt, dass die Raumwidmungen an sich nicht mehr stimmen dürften, da das 

WE-Objekt mit Baubewilligung aus 1960 von Wohnung auf „Lager“ umgewidmet wurde und 

sämtliche Räume (bis auf das WC) gem. Einreichplan bzw. Bestandsplan (Konsens) auch „La-

ger-Räume“ darstellen → siehe nachfolgend den Einreichplan und Bestandsplan.  
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Anmerkung: die Situation in natura stimmt nicht mehr vollständig mit den Planunterlagen/dem 

Konsens überein. Dort wo sich lt. Plan ursprünglich der Gang befand, ist nunmehr das Bad 

eingebaut. Der Durchgang zur (ehem.) Küche wurde verschlossen. Der Zugang erfolgt nun-

mehr über das (ehem.) Zimmer. 

 

Die Konfiguration gestaltet sich wie folgt: 
 

 
Grundriss Lager 6 (Einreichplan zur Baubewilligung vom 13.09.1960; Abänderung der Widmung von Top 6) 

mit Ergänzungen des gef. SV 

 
Bestandsplan 25.10.1963 (gem. Benützungsbewilligung 05.02.1964) 

BAD 
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Das ggst. WE-Objekt verfügt über folgende(n) Ausstattung/Erhaltungszustand (vorgefunden) 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Vorraum  

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge/Sicherheits-

beschlag 

Fenster: Holzkastenfenster 

Böden: Fliesen 

Wände/Decke: gemalt; Ausbesserungen bei der Tür ersichtlich/ver-

putzt aber nicht gemalt, Abplatzungen ersichtlich 

Heizung: Infrarotpaneele an der Decke 

Ausstattung: Gegensprechanlage, Sicherungskasten, Thermostat 

WC 

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge 

Fenster/Entlüftung: Holzoberlichte 

Böden: Fliesen  

Wände: gefliest, gemalt; tlw. leichte Schimmelbildung ersichtlich 

Decke: gemalt 

Heizung: Infrarotpanel an der Decke 

Ausstattung: Hänge-WC mit Unterputzspülkasten und Spartasten-

funktion 

Bad 

Türen: Holztür in Metallzarge 

Fenster/Entlüftung: Holzkastenfenster mit Milchglas 

Böden: Fliesen  

Wände: gefliest, gemalt; Schimmelbildung und Abplatzungen er-

sichtlich 

Decke: gemalt; Schimmelbildung und Abplatzungen ersichtlich 

Heizung: Handtuchtrockner 

Ausstattung: Dusche, Waschbecken 

Anmerkung: lt. Auskunft des Mieters gab es vor ca. 2. Jahren einen 

Wasserschaden, der nicht (vollständig) saniert wurde. 

(Wohn-)Zimmer 

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge; Abplatzun-

gen sowohl an der Zarge als auch den Türblättern ersichtlich 

Fenster: Holzkastenfenster; durch Tauben verschmutzt 

Böden: Fischgrätparkett  

Wände/Decke: gemalt 

Heizung: Heizkörper, Thermostat 

Küche 

Türen: offen, Holzfüllungstür in Holzzarge 

Fenster: Holzkastenfenster 

Böden: Fliesen  

Wände/Decke: gemalt 

Heizung: Heizkörper 

Ausstattung: Gastherme, Geschirrspül- und Waschmaschinenan-

schluss, Küchenzeile mit Ober- und Unterschränken (Zubehör; 

wertlos) 

Schlafzimmer 

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge, Holztür in Metallzarge 

Fenster: Holzkastenfenster 

Böden: Fischgrätparkett  

Wände/Decke: gemalt; Leitung zum Thermostat wurde neu verlegt 

und nur verputzt aber nicht gemalt 

Heizung: Heizkörper 
 

In allen Räumen ist Lichtstrom vorhanden. 
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Zusammenfassung – Ausstattung/Zustand 

Das ggst. WE-Objekt (als Wohnung ausgeführt, baurechtlich/wohnungseigentumsrechtlich all-

rdings ein Lager) befindet sich insgesamt in einem durchschnittlich-ordentlichen Erhaltungs-

zustand. Die Ausstattung (Technik/ Oberflächenmaterialen, etc.) entspricht prinzipiell zwar 

durchaus den Vorstellungen/ Erwartungen an modernes Wohnen, jedoch sind im Vorraum, Bad 

und WC tlw. starke Abplatzungen und Schimmelbildung ersichtlich (ehem. Wasserschaden). 

Im Sinne einer Lagerwidmung besteht eine überdurchschnittliche Ausstattung.  
 

 

2.6.2. Wohnung W 8 
 

Lage im Gebäude 

Die ggst. Wohnung W 8 befindet sich im Hochparterre. Die Fenster sind sowohl straßen- als 

auch lichthofseitig ausgerichtet. Ein Personenaufzug ist vorhanden. 
 

 
Lageskizze im Gebäude (schematisch) 

 

Größe & Konfiguration 

Wie bereits unter Pkt. 1.2.1. Konkrete Prämissen der Bewertung erwähnt, verfügt das ggst. WE-

Objekt über eine (Wohn-)Nutzfläche von 144,08 m². Die Flächen teilen sich, wie folgt, auf die 

einzelnen Räumlichkeiten auf:  
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Anmerkung: In natura sind Bad und WC ein Raum, nicht wie im Nutzwertgutachten (und auch 

Plan) zwei getrennte Räume. Die abweichenden Bauführung dürfte konsenslos errichtet wor-

den sein – hierfür ist idR eine Bauanzeige notwendig. Seitens des gef. SV wird weiters ange-

merkt, dass lt. Bescheid vom 09.04.1975 über bauliche Abänderungen die Zimmer tlw. auf Or-

dination/Arbeitsraum und die Küche auf Archiv umgewidmet wurde. 

 

Die Konfiguration gestaltet sich wie folgt: 
 

 
Grundriss Wohnung W 8 (Einreichplan April 1975) –  

mit Ergänzungen des gef. SV 

 

Die ggst. Wohnung verfügt über folgende(n) Ausstattung/Erhaltungszustand (vorgefunden) 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Vorraum  

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge/Sicherheits-

beschlag 

Fenster: Holzkastenfenster 

Böden: Fischgrätparkett 

Wände/Decke: gemalt 

Heizung: Heizkörper 

Ausstattung: Gegensprechanlage, Sicherungskasten 
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Kriterium Erfüllungsgrad 

Küche 

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge 

Fenster: Holzkastenfenster 

Böden: Fliesen  

Wände/Decke: gemalt 

Heizung: Heizkörper 

Ausstattung: Küchenzeile mit Ober- und Unterschränken, Geschirr-

spül- und Waschmaschinenanschluss, Lichtstrom; Anmerkung: Kü-

che stammt von der Mieterin 

Zimmer 

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge 

Fenster: Holzkastenfenster 

Böden: Fischgrätparkett  

Wände/Decke: gemalt; Ausbesserungen ersichtlich/nur verputzt  

Heizung: Heizkörper 

WC 

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge 

Fenster/Entlüftung: Holzoberlichte 

Böden: Fliesen  

Wände: gefliest, gemalt 

Decke: gemalt 

Heizung: Heizkörper 

Ausstattung: Hänge-WC mit Unterputzspülkasten und Spartasten-

funktion, Badewanne, Waschtisch, Gastherme 

Bad 

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge 

Fenster/Entlüftung: Holzkastenfenster mit Milchglas 

Böden: Fliesen  

Wände: gefliest, gemalt 

Decke: gemalt 

Heizung: Heizkörper 

Ausstattung: Hänge-WC mit Unterputzspülkasten und Spartasten-

funktion, Handwaschbecken 

Zimmer 

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge 

Fenster: Holzkastenfenster 

Böden: Fischgrätparkett  

Wände/Decke: gemalt; Decke mit Stuckatur 

Heizung: Heizkörper 

Zimmer 

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge 

Fenster: Holzkastenfenster 

Böden: Fischgrätparkett  

Wände/Decke: gemalt; Decke mit Stuckatur 

Heizung: Heizkörper, Thermostat 

Zimmer 

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge 

Fenster: Holzkastenfenster 

Böden: Fischgrätparkett  

Wände/Decke: gemalt; Decke mit Stuckatur 

Heizung: Heizkörper, Thermostat 
 

In allen Räumen ist Lichtstrom vorhanden. 
 

 



  Seite 28 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

Zusammenfassung – Ausstattung/Zustand 

Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in einem guten Erhaltungszustand. Die Ausstattung 

(Technik/ Oberflächenmaterialen, etc.) entspricht den Vorstellungen/ Erwartungen an moder-

nes Wohnen. Tlw. stimmen die bestehenden Raumnutzungen nicht mit den Raumwidmungen 

gem. baurechtlichem Konsens aus 1975 überein. 

 

 

2.6.3. Wohnung W 12 
 

Lage im Gebäude 

Die ggst. Wohnung W 12 befindet sich im 2. Stock. Die Fenster sind ausschließlich (licht)hof-

seitig ausgerichtet. Ein Personenaufzug ist vorhanden. 
 

 
Lageskizze im Gebäude (schematisch) 

 

Größe & Konfiguration 

Wie bereits unter Pkt. 1.2.1. Konkrete Prämissen der Bewertung erwähnt, verfügt das ggst. WE-

Objekt über eine (Wohn-)Nutzfläche von 78,95 m². Die Flächen teilen sich, wie folgt, auf die 

einzelnen Räumlichkeiten auf:  

 

 
 

Anmerkung: die, in natura vorgefundene Situation stimmt (hinsichtlich der Durchgänge, Kon-

figuration, Raumwidmungen) nicht ganz mit den Planunterlagen (baurechtlicher Konsens) 

überein. Demnach (lt. Nutzwertgutachten) verfügt Top 12 auch über kein Bad. Die abweichen-

den Bauführungen (abgeänderte Durchgänge, Errichtung Abstellraum und Badeinbau) dürften 

konsenslos errichtet worden sein – hierfür ist idR eine Bauanzeige notwendig.  
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Die Konfiguration gestaltet sich wie folgt: 
 

 
Grundriss Wohnung W 12 (Einreichplan August 1893) – gedreht/Ergänzungen des gef. SV  

 

Die ggst. Wohnung verfügt über folgende(n) Ausstattung und Erhaltungszustand 
 

Kriterium Erfüllungsgrad 

Vorraum  

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge, Stangen-

schloss, Verriegelung 

Fenster: Holzkastenfenster 

Böden: Fischgrätparkett; Fugenbildung ersichtlich 

Wände: gemalt 

Decke: gemalt 

Heizung: - 

Ausstattung: Gegensprechanlage, Gasanschluss, Lichtstrom 

WC 

Türen: Holzfüllungstür in Holzzarge; Rissbildung an der Zarge er-

sichtlich 

Fenster/Entlüftung: Holzoberlichte 

Böden: Fliesen  

Wände: gefliest, gemalt 

Decke: gemalt 

Heizung: Heizkörper 

Ausstattung: Stand-WC mit Oberputzspülkasten, Lichtstrom  

Zimmer 

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge 

Fenster: Holzkastenfenster 

Böden: Fliesen, Teppich  

Wände: gemalt, leichte Gliederungen; etwas verschmutzt, Dübellö-

cher und leichte Rissbildungen ersichtlich 

Decke: gemalt, Stuckleisten; tlw. fehlen die Stuckleisten 

Heizung: Heizkörper, Thermostat 

Ausstattung: Sicherungskasten (veraltet), Lichtstrom 
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Kriterium Erfüllungsgrad 

Küche 

Türen: offen 

Fenster: Holzkastenfenster 

Böden: Fliesen  

Wände: gemalt, gefliest; leichte Rissbildungen ersichtlich 

Decke: gemalt 

Heizung: Heizkörper 

Ausstattung: Geschirrspülanschluss, Gastherme, Lichtstrom 

Zimmer 

Türen: doppelflügelige Holzfüllungstür in Holzzarge 

Fenster: Holzkastenfenster 

Böden: Fischgrätparkett  

Wände: gemalt 

Decke: gemalt 

Heizung: Heizkörper, Kachelofen; Kachelofen ist defekt 

Ausstattung: Lichtstrom 

Bad 

Türen: offen 

Fenster/Entlüftung: keine Entlüftung vorhanden 

Böden: Fliesen  

Wände: gefliest, gemalt 

Decke: gemalt 

Heizung: Handtuchtrockner 

Ausstattung: Dusche mit Regendusche, Waschtisch, Waschmaschi-

nenanschluss, Lichtstrom 

Abstellraum 

Türen: offen 

Fenster: - 

Böden: Fischgrätparkett  

Wände: gemalt 

Decke: gemalt 

Heizung: - 

Ausstattung: Lichtstrom 
 

Zusammenfassung – Ausstattung/Zustand 

Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in einem ordentlichen-guten Erhaltungszustand. 

Die Ausstattung (Technik/ Oberflächenmaterialen, etc.) ist mit Ausnahme des Bades etwas ver-

altet und entspricht nicht mehr den Vorstellungen/ Erwartungen an modernes Wohnen. Die Be-

lichtung der Wohnung bzw. des Wohnzimmers ist aufgrund des darüberliegenden (nachträglich 

errichteten) Balkons insgesamt schlecht bzw. ist die Wohnung sehr dunkel. 
 

 

2.7. Bestandsituation 

2.7.1. Lager bzw. Wohnung 6 
 

Lt. Mietvertrag gestaltet sich die Bestandsituation wie folgt:  
 

Mietvertrag: schriftlich 

Mietgegenstand: Räume Top Nr. 6 im Haus 1030 Wien, Marokkanergasse 21  

Nutzung/Zweck: ausschließlich zu Wohnzwecken; eine anderwärtige Nutzung be-

darf der Zustimmung des Vermieters 

Kategorie A 

Mietbeginn: 01.04.2019 
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Mietdauer: befristet auf 5 Jahre; Ende des Mietvertrags 31.03.2024; einmali-

ges Verlängerungsrecht um weitere 5 Jahre 

Kündigung Der Mieter hat das Recht, nach Ablauf eines Jahres unter Einhal-

tung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Monatsletzten mit-

tels eingeschriebenen Briefes zu kündigen. 

Wohnnutzfläche rd. 76,28 m²  

Mietzins: Lt. Mietvertrag Richtwert inkl. Lagezuschlag abzügl. Befristungs-

abschlag netto € 784,75 p.m.; Mietzins aktuell: netto € 1.200,91 

p.m.  

Wertsicherung: §§ 5 bis 7 RichtWG 

Untervermietung: Der Mieter darf die Mieträume nur mit schriftlicher Zustimmung 

des Vermieters untervermieten. Der Vermieter kann jedoch die Zu-

stimmung widerrufen, wenn gegen den Untermieter ein wichtiger 

Grund vorliegt. Das Mietobjekt darf weder entgeltlich noch unent-

geltlich ganz oder tlw. dritten Personen und bei Geschäftsräumen 

im Wege eines allfälligen Geschäftsverhältnisses, Pachtvertrages 

und dgl. Überlassen bzw. getauscht werden. In keinem Falle ist es 

dem Mieter gestattet, Rechte aus diesem Vertrag an dritte Personen 

abzutreten, wobei aber die Bestimmungen des § 12a MRG voll zu 

Anwendung kommen.  

Vorkaufsrecht Der Mieter hat ein Vorkaufsrecht für die ggst. Wohnung um  

€ 5.250,-/m². 

Kaution: € 3.000,- 
 

 

2.7.2. Wohnung W 8 
 

Lt. Mietvertrag gestaltet sich die Bestandsituation wie folgt:  
 

Mietvertrag: schriftlich 

Mietgegenstand: Innenraum der Wohnung im Haus 1030 Wien, Marokkanergasse 

21, Hochparterre, Tür Nr. 8 

Nutzung/Zweck: ausschließlich zu Wohnzwecken; eine anderwärtige Nutzung be-

darf der Zustimmung des Vermieters 

Kategorie A 

Mietbeginn: 01.08.2009 

Mietdauer: unbefristet 

Kündigung Der Mieter hat das Recht, unter Einhaltung einer dreimonatigen 

Kündigungsfrist zum Monatsletzten gerichtlich oder schriftlich zu 

kündigen. 

Wohnnutzfläche rd. 154,58 m²  

Mietzins: Lt. Mietvertrag netto € 1.082,- p.m.; Mietzins aktuell: netto  

€ 1.588,80 p.m. 

Wertsicherung: VPI 2005, Ausgangsbasis Indexzahl Juni 2009, Indexschwankun-

gen bis einschließlich 5 % bleiben unberücksichtigt 

Untervermietung: Die gänzliche oder teilweise Untervermietung oder sonstige Über-

lassung des Bestandobjektes an Dritte ist – sofern § 11 MRG nicht 

anderes vorsieht – nicht gestattet. 

Kaution: € 4.500,- 
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2.7.3. Wohnung W 12 
 

Lt. Mietvertrag gestaltet sich die Bestandsituation wie folgt:  
 

Mietvertrag: schriftlich 

Mietgegenstand: Bestehend aus Zimmer, Kabinett(en), Küche, Vorzimmer, anteils-

mäßige Liftanlage inkl. Benützung des Aufzuges, im Haus 1030 

Wien, Marokkanergasse 21 

Nutzung/Zweck: ausschließlich zu Wohnzwecken 

Kategorie k. A. 

Mietbeginn: 02.04.1984 

Mietdauer: unbefristet 

Kündigung k. A.   

Wohnnutzfläche k. A.  

Mietzins: Lt. Mietvertrag netto ATS 350,- p.m.; Mietzins aktuell: netto  

€ 467,60 p.m. 

Wertsicherung: VPI 1978, Ausgangsbasis Indexzahl März 1984, Indexschwankun-

gen bis einschließlich 10 % bleiben unberücksichtigt 

Untervermietung: Soweit nicht eine gesetzliche Berechtigung gegeben ist, darf ohne 

schriftliche Zustimmung des Vermieters, das Mietobjekt weder 

entgeltlich noch unentgeltlich, ganz oder teilweise dritten Personen 

überlassen werden. Geschäftsräume dürfen ohne schriftliche Zu-

stimmung des Vermieters auch nicht im Wege eines allfälligen Ge-

sellschaftsverhältnisses, Pachtvertrages u. dgl. Dritten Personen 

überlassen werden. In keinem Fall ist es dem Mieter gestattet, 

Rechte aus diesem Vertrag an dritte Personen abzutreten.  

Kaution: € 4.500,- 
 

 

2.8. Betriebskosten, Reparaturrücklage und Reparaturvorschau 
 

Lager 6 

Die monatlichen Bruttobetriebskosten (inkl. 20 % USt.) ohne Instandhaltungsfonds belaufen 

sich für das ggst. WE-Objekt ab Jänner 2025 auf € 171,17 p.m. Das entspricht brutto € 2,29/m² 

(Wohn-)Nutzfläche. Die Betriebskosten liegen damit im Bereich einer marktüblichen Band-

breite. Die Zahlung in den Reparaturfonds beträgt monatlich € 54,- bzw. € 0,72/m².  

 

 
 

Wohnung W 8 

Die monatlichen Bruttobetriebskosten ohne Instandhaltungsfonds belaufen sich für das ggst. 

WE-Objekt ab Jänner 2025 auf € 317,98 p.m. Das entspricht brutto € 2,21/m² (Wohn)nutzflä-

che. Die Betriebskosten liegen damit im Bereich einer marktüblichen Bandbreite. Die Zahlung 

in den Reparaturfonds beträgt monatlich € 129,60 bzw. € 0,90/m².  

 

Position Kosten netto Kosten pro m² Ust Kosten Brutto Kosten pro m²

Betriebskosten 142,64 p.m.     €     1,91 /m²    €            28,53 p.m.     €    171,17 p.m.     €      2,29 /m²    €         

Reparaturrücklage 54,00 p.m.     €       0,72 /m²    €            54,00 p.m.     €        0,72 /m²    €         

Gesamt 196,64 p.m.     €     2,63 /m²    €            28,53 p.m.     €    225,17 p.m.     €      3,02 /m²    €        

Betriebskosten ab 01/2025 - Lager 6
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Wohnung W 12 

Die monatlichen Bruttobetriebskosten inkl. Lift Betriebskosten ohne Instandhaltungsfonds be-

laufen sich für das ggst. WE-Objekt ab Jänner 2025 auf € 170,49 p.m. Das entspricht brutto  

€ 2,16/m² Wohnnutzfläche. Die Betriebskosten liegen damit im Bereich einer marktüblichen 

Bandbreite. Die Zahlung in den Reparaturfonds beträgt monatlich € 63,90 bzw. € 0,81/m² und 

in den Reparaturfonds Lift € 7,10 bzw. € 0,09/ m².  
 

 
 

Der Stand des Reparaturfonds betrug lt. Auskunft der HV per 31.12.2024 rd. € 79.360,- und für 

den Reparaturfonds Aufzug rd. € 22.050,- 
 

Folgende Sanierungsarbeiten wurden in den letzten Jahren vorgenommen:  

➢ 2020: div. Elektro-/Gasinstallationsarbeiten (Kostenaufwand rd. € 50.000,-) 

➢ 2020: diverse Verputz- und Malerarbeiten (Kostenaufwand rd. € 18.000,-) 

➢ 2022: Sanierung Kanalgebrechen (Kostenaufwand rd. € 10.000,-) 

➢ 2023: Sanierung an hofseitiger Fassade (Kostenaufwand rd. € 3.500,-) 
 

Seitens der HV sind keine größeren Instandhaltungsarbeiten bzw. Investitionen geplant. Wie 

jedoch bereits unter Pkt. 1.2.1. Konkrete Prämissen der Bewertung erwähnt, gibt es einen Bau-

auftrag 11.08.2025 seitens der MA37 und sieht dieser folgende Sanierungsmaßnahmen (die 

Maßnahmen sind binnen 5 Monaten nach Rechtskraft dieses Bescheides durchzuführen) vor:  
 

➢ fachgerechte Instandsetzung der hofseitigen Fassade 

➢ Entfernung des im kleinen Lichthof, angrenzend an die Liegenschaften 3., Rennweg 17 

und 3., Marokkanergasse 23, ohne baubehördliche Bewilligung errichteten hofseitigen 

Balkon und Herstellung des konsensgemäßen Zustandes 

➢ Fachgerechte Herstellung des Verputzes im Bereich der Dachkante an der Feuermauer an 

der hofseitigen Fassade, angrenzend an die Liegenschaft 3., Rennweg 17,  
 

Von der Firma Aksa wurde am 19.08.2025 für die Fassadensanierung ein Kostenvoranschlag 

vorgelegt (Anmerkung: Hierbei handelt es sich, vor allem bei Pos. 03 – Konsulentenleistungen, 

um Schätzkosten, da erst nach der Planeinsicht ersichtlich wird, wie groß der Aufwand wirklich 

sein wird). Der Kostenaufwand wird auf rd. rd. € 37.677,- geschätzt (→ siehe auch Angebot im 

Anhang). 

 

Eine Hausbesorger-Wohnung ist nicht vorhanden. 
 

Außerbücherliche Sanierungsdarlehen sind lt. Auskunft der HV ebenfalls nicht vorhanden. 
 

Lt. Auskunft der HV bestehen für die ggst. WE-Objekte keine Betriebskostenrückstände (dzt. 

Guthaben iHv. € 12,26). 

Position Kosten netto Kosten pro m² Ust Kosten Brutto Kosten pro m²

Betriebskosten 289,07 p.m.     €     2,01 /m²    €            28,91 p.m.     €    317,98 p.m.     €      2,21 /m²    €         

Reparaturfonds 129,60 p.m.     €     0,90 /m²    €            129,60 p.m.     €      0,90 /m²    €         

Gesamt 418,67 p.m.     €     2,91 /m²    €            28,91 p.m.     €    447,58 p.m.     €      3,11 /m²    €        

Betriebskosten ab 01/2025 - Wohnung W 8

Position Kosten netto Kosten pro m² Ust Kosten Brutto Kosten pro m²

Betriebskosten 143,48 p.m.     €     1,82 /m²    €            14,35 p.m.     €    157,83 p.m.     €      2,00 /m²    €         

Betriebskosten Lift 11,51 p.m.     €       0,15 /m²    €            1,15 p.m.     €      12,66 p.m.     €        0,16 /m²    €         

Zwischensumme 154,99 p.m.     €     1,96 /m²    €            15,50 p.m.     €    170,49 p.m.     €      2,16 /m²    €         

Reparaturfonds 63,90 p.m.     €       0,81 /m²    €            63,90 p.m.     €        0,81 /m²    €         

Reparaturfonds Lift 7,10 p.m.     €         0,09 /m²    €            7,10 p.m.     €          0,09 /m²    €         

Gesamt 225,99 p.m.     €     2,86 /m²    €            15,50 p.m.     €    241,49 p.m.     €      3,06 /m²    €        

Betriebskosten ab 01/2025 - Wohnung W 12
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3. METHODIK 
 

3.1. Allgemeines 
 

Der Verkehrswert wird gem. Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG 1992) wie folgt definiert 

 

§ 2 Abs 2 LBG 

Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen 

Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. 

 

§ 2 Abs 3 LBG 

Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner Personen haben bei 

der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu bleiben. 

 

Gem. ÖNORM B1802-1, 2022 Pkt 3.25 ist der Verkehrswert definiert als 

Preis, der bei einer Veräußerung der Liegenschaft im redlichen Geschäftsverkehr üblicher-

weise erzielt werden kann. 

 

Im ggst. Fall handelt es sich um eine befristet vermietete Wohnung (welche Bau-/wohnrechtlich 

jedoch als Lager gewidmet ist; Lager 6) und zwei unbefristet vermietete Wohnungen (W 82 und 

W 12) im Wohnungseigentum. 

 

Zumal aus Sicht eines präsumtiven Erstehers daher Renditeüberlegungen und die aus der Ver-

mietung der Bestandobjekte erzielbaren Erträge im Vordergrund stehen und das Ertragswert-

verfahren dem herrschenden Stand der Lehre bei der Bewertung von Ertragsobjekten entspricht, 

wird für unbefristet vermietete Wohnungen generell das Ertragswertverfahren gem. § 5 LBG 

zur Berechnung des Verkehrswertes einer vermieteten Liegenschaft zur Anwendung gebracht. 
 

Die Wohnung Lager 6 ist auf Basis eines auf 5 Jahre bis 31.03.2029 befristeten Mietvertrages 

vermietet (Restlaufzeit zum Stichtag 43 Monate bzw. 3,58 Jahre (). Der Verkehrswert ermittelt 

sich im Sinne eines „best use“ daher über eine Phasen-Berechnung: 

 

• Phase 1: befristet vermietet (bis MV-Ende) 

• Phase 2: bestandfrei 
 

Die Ermittlung des Bodenwertes erfolgt jeweils auf Basis des Vergleichswertverfahrens gem. 

§ 4 LBG und unter Zuhilfenahme nach Art, Lage und Beschaffenheit geeigneter Vergleichsob-

jekte. 
 

 

3.2. Phasenbewertung 
 

Phase 1 (befristet vermietet) 

Im ggst. Fall wird der bestehende, befristete Mietvertrag zugrunde gelegt. Vermietete Wohnun-

gen (auch befristete) sprechen primär Anleger an, da eine sofortige Eigennutzung nicht möglich 

ist. Aus Sicht eines potentiellen Käufers stehen somit die Renditeüberlegungen und die aus der 

Vermietung erzielbaren Erträge im Vordergrund. Daher wird das Ertragswertverfahren zur An-

wendung gebracht.  

 
 

2 tlw. mit Ordinationswidmung der Räumlichkeiten 
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Phase 2: bestandfrei  

Im ggst. Fall wird im Sinne des „best use“ nach Beendigung des Mietvertrages eine Bestand-

freiheit unterstellt. Bestandfreie Wohnungen3 sprechen sowohl Eigennutzer als auch Anleger 

an. Beim Erwerb von bestandfreien Wohnungen werden von Eigennutzern in der Regel höhere 

Kaufpreise bezahlt als von Anlegern. Unter dem Gesichtspunkt des „highest and best use“ ist 

daher bei der Bewertung der Eigennutzer in den Vordergrund zu stellen. 

 

Da aus Sicht eines Eigennutzers weniger Renditeüberlegungen, sondern die Nutzung zu Wohn-

zwecken im Vordergrund stehen und die Wiederbeschaffungskosten einer gleichwertigen Woh-

nung für einen potentiellen Käufer von vorrangiger Bedeutung sind, ist in der Phase 2 das Sach-

wertverfahren in Anwendung zu bringen. 

 
 

3.3. Ertragswertverfahren (gem. § 5 LBG) 
 

Im Rahmen des Ertragswertverfahrens wird gemäß folgendem Schema vorgegangen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**     

 

V Vervielfältiger; p Kapitalisierungszinssatz; n Restnutzungsdauer in Jahren 

 

Rohertrag 

Sofern der Bewertungsgegenstand zum Stichtag noch längerfristig in Bestand gegeben ist, sind 

im Rahmen der Bewertung die tatsächlich erzielten Einnahmen auf ihre Marktangemessenheit 

zu prüfen und als Rohertrag in Ansatz zu bringen. Ist der Bewertungsgegenstand bestandfrei 

oder wird er kurzfristig freigemacht (zB befristeter Mietvertrag mit kurzer Restlaufzeit, Kündi-

gung absehbar), ist im Rahmen der Ertragswertermittlung ein (allenfalls fiktiv) nachhaltig er-

zielbarer Nettohauptmietzins anzusetzen.  

 

Sowohl die Marktgängigkeit eines tatsächlich erzielten Bestandzinses als auch die Nachhaltig-

keit eines anzusetzenden Nettohauptmietzinses werden im Wege einer Marktanalyse – d.h. 

durch Erhebung und Analyse von vergleichbaren durchgeführten Transaktionen und/oder von 

vergleichbaren Angeboten – aus dem, zum Stichtag vorherrschenden Preisniveau abgeleitet. 

 

 

 
3 Im Rahmen der Marktanpassung ist jedoch zu berücksichtigen, dass das ggst. WE-Objekt baulich zwar eine Wohnung dar-

stellt, zum Stichtag aber baurechtlich und wohnungseigentumsrechtlich als „Lager“ gewidmet ist. 

( )1*

1

−

−
=

qq

q
V

n

n

1q p= +

Ertragswertverfahren 

  Jahresrohertrag 

- Bewirtschaftungskosten 

= Liegenschaftsreinertrag 

- Bodenwertverzinsung 

= Reinertrag der baulichen Anlagen 

x Vervielfältiger ** 

= Ertragswert der baulichen Anlagen 

+ Bodenwert 

= Ertragswert der Liegenschaft 
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Bewirtschaftungskosten 

Als Bewirtschaftungskosten sind die, im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Bewirt-

schaftung des Bewertungsgegenstandes entstehenden, nicht auf die Bestandnehmer überwälz-

baren Kosten anzusetzen. Im gegenständlichen Fall werden folgende Bewirtschaftungskosten 

angesetzt: 

Mietausfallswagnis 

Unter dem Mietausfallswagnis werden uneinbringliche Rückstände sowie die Kosten der 

Rechtsverfolgung auf Zahlung aber auch die Leerstandskosten subsumiert. Da die exakte Höhe 

dieser Kosten im Vorhinein in der Regel nicht bekannt ist, werden diese als Wagnis, in Prozent 

des Rohertrages in Abzug gebracht. Die Höhe orientiert sich primär an der Lage, der Nutzung 

sowie der Nutzbarkeit (Drittverwendungsfähigkeit) des Bewertungsgegenstandes. 

 

Das Mietausfallswagnis wird üblicherweise innerhalb folgender Bandbreiten angesetzt: 

 

Wohnobjekt 2,0 %  bis  4,0 % 

Büros und Geschäftslokale 3,0 %  bis  5,0 % 

Gewerblich genutzte Objekte 5,0 %  bis  10,0 % 

 

Die dargestellten Bandbreiten stellen durchschnittliche Erfahrungswerte dar. Der individuell 

gewählte Ansatz kann aufgrund der jeweiligen Beschaffenheit des Bewertungsgegenstandes 

sowie der Höhe des erzielten/angesetzten Ertrages von den dargestellten Bandbreiten abwei-

chen. 

 

Instandhaltungskosten 

Für die Beseitigung von baulichen Schäden sowie Schäden aus Witterung, Alterung und Ab-

nutzung werden Instandhaltungskosten, in einer der Bauweise, dem Alter und der Nutzung des 

Bauwerkes angemessenen Höhe in Abzug gebracht. 

 

Verwaltungskosten 

Die einem Vermieter verbleibenden und nicht auf die Mieter überwälzbaren Verwaltungskosten 

umfassen vor allem die Kosten der Jahresabrechnung, des Bilanzabschlusses usw. 

 

Kapitalisierungszinssatz (= Liegenschaftszinssatz gem. ÖNORM B 1802-1) 

Der Kapitalisierungszinssatz dient der Verzinsung der bewertungsmethodisch angesetzten 

(Rein-)Erträge und bildet das Risikoprofil des jeweiligen Bewertungsgegenstandes ab.  

 

Der Hauptverband der allg. beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Öster-

reichs empfiehlt, folgende Kapitalisierungszinssätze anzusetzen: 

 

 
Quelle: „Sachverständige“, Heft 2/2025 
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Festzuhalten ist, dass der Kapitalisierungs-/Liegenschaftszinssatz ausschließlich ein Instrument 

der Liegenschaftsbewertung darstellt und für die Marktteilnehmer de facto nicht von Relevanz 

ist. Marktteilnehmer kalkulieren die mit dem bewertungsgegenständlichen Objekt verbundenen 

Risiken und Potentiale in Form einer Ertragsrendite. Diese unterscheidet sich vom Kapitalisie-

rungs-/Liegenschaftszinssatz insofern, als dass die Rendite folgende der Ertragswertmethode 

innewohnende Vorgehensweisen nur implizit berücksichtigt: 
 

- Trennung Grund & Boden/Baulichkeiten 

- Explizierter Ansatz der Restnutzungsdauer der Baulichkeiten 

- Expliziter Ansatz der Bewirtschaftungskosten 
 

Insofern orientiert sich der Kapitalisierungs-/Liegenschaftszinssatz an der marktseitig erwarte-

ten Rendite und leitet sich auch aus dieser retrograd ab. 

 

Restnutzungsdauer 

Die gewöhnliche Nutzungsdauer ist die üblicherweise zu erwartende Zeitspanne von der Er-

richtung bis zum Ende der wirtschaftlich vertretbaren Nutzung. Diese hängt von der Nutzung, 

Bauweise und -art sowie der Wartung und Instandhaltung ab.  

 

In der Bewertungsliteratur werden, je nach Ausführung und Gebäudeart/Nutzung, folgende 

Nutzungsdauern (Auszug) empfohlen: 

 

Art der Baulichkeit 
übliche Gesamt- 

nutzungsdauer 

Ein- und Zweifamilienhaus  

 normale Bauausführung 60-70 Jahre 

 einfache Bauausführung 50-60 Jahre 

 Fertighäuser 60-70 Jahre 

 Fertighäuser auf Holzbasis 40-60 Jahre 

Mehrwohnungshäuser  

 Miet- und Eigentumswohngebäude 60-70 Jahre 

 Sozialer Wohnbau 50-60 Jahre 

 Altbau-/Gründerzeithäuser 100-150 Jahre 

Garagen  

 Garagen Massivbau 50-70 Jahre 

 Fertiggaragen 40-50 Jahre 

 Parkhäuser und Tiefgaragen 40-50 Jahre 

Büro- und Verwaltungsgebäude  

 je nach Bauausführung und Standort 40-60 Jahre 

Handelsimmobilien  

 Geschäftshäuser und Kaufhäuser 30-50 Jahre 

 Supermärkte 20-30 Jahre 

Gewerbe- und Industriegebäude  

 Fabrikgebäude und Werkhallen 30-50 Jahre 

 Lagerhallen und Logistikimmobilien 20-40 Jahre 

 Betriebsgebäude für besondere Zwecke 10-30 Jahre 

 Wellblechschuppen, Flugdächer, Holzschuppen, 

 Holzgebäude in einfacher Bauweise 
20-30 Jahre 

Sonderimmobilien  

 Hotels 20-40 Jahre 

 Schulen 40-60 Jahre 

 Tankstellen 10-20 Jahre 
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3.4. Vergleichswertverfahren (gem. § 4 LBG und § 10 LBG) 
 

Generelles 

„Der Vergleichswert der Liegenschaft wird durch Vergleich mit im redlichen Geschäftsverkehr 

tatsächlich erzielten Kaufpreisen bzw. Mieten vergleichbarer Liegenschaften ermittelt. Dieses 

Verfahren ist insbesondere zur Ermittlung des Verkehrswertes/Marktwertes unbebauter Lie-

genschaften sowie zur Ermittlung des Bodenwertes anzuwenden. Es setzt die sorgfältige Be-

obachtung der Marktentwicklung voraus. 
 

Bei der Beurteilung der Vergleichbarkeit sind die Einflussgrößen der Wertermittlung zu be-

rücksichtigen. Abweichende Eigenschaften sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert 

begründet zu berücksichtigen.“ Quelle: Ö-NORM B 1802-1 
 

Da im Rahmen des Vergleichswertverfahrens der Wert unmittelbar aus dem Marktgeschehen 

abgeleitet wird, stellt dieses Verfahren das direkteste Wertermittlungsverfahren dar und ist im 

Zweifel anderen Verfahren vorzuziehen. 
 

Voraussetzung für die Anwendung des Vergleichswertverfahrens ist das Vorhandensein ver-

gleichbarer Transaktionen in zeitlicher und räumlicher Nähe zum Stichtag und dem Bewer-

tungsgegenstand. Bei der Auswahl der Vergleichsobjekte ist, soweit wie möglich auf eine Über-

einstimmung hinsichtlich wertrelevanter Parameter zu achten. Abweichungen sind durch ent-

sprechende Anpassungen adäquat zu berücksichtigen. 
 

Anpassungen 

Die Anpassungen erfolgen erfahrungsgemäß, ua nach folgenden wertmaßgeblichen Parame-

tern: 
 

• Stichtag 

• Lage 

• Lage im Gebäude (bei Objekten auf Multi-Tennant-Liegenschaften) 

• Größe 

• Konfiguration 

• Ausstattung (idR. bei Baulichkeiten) 

• Erhaltungszustand (bei Baulichkeiten) 

• Bebaubarkeit (bei Grund und Boden) 

 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Anpassungen nur bedarfsweise vorzunehmen sind; sofern 

eine ausreichende Übereinstimmung gegeben ist oder die Abweichung als nicht wertmaßgeb-

lich beurteilt wird, ist keine Anpassung vorzunehmen. 

 

Stichtagsanpassung 

Im ggst. Fall erfolgt die Stichtagsanpassung auf Basis der seitens der Statistik Austria publi-

zierten Baugrundstückspreise für Hietzing. Die Immobilien-Durchschnittspreise bilden dabei 

das durchschnittliche Preisniveau bzw. den durchschnittlichen Wert von Immobilien in Öster-

reich auf regionaler Ebene ab. Die Datengrundlage bilden die von Privathaushalten getätigten 

Käufe von Häusern, Wohnungen und Grundstücken. Für Häuser und Wohnungen liegen Er-

gebnisse auf Bezirksebene, unterteilt in neun Größenkategorien, vor. Bei Grundstücken werden 

auch Gemeindedurchschnittspreise veröffentlicht. Zur Berechnung der Werte des Zieljahres 

werden auch die Transaktionen der vier Vorjahre berücksichtigt. Ein Regressionsmodell valo-

risiert die Preise der Vorjahre unter Berücksichtigung von Unterschieden in Wohnflächen, 

Grundflächen, Bauperioden und Lage der Objekte. 

 

sonstige Anpassungen 
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Hinsichtlich der übrigen Anpassungen werden sowohl der Bewertungsgegenstand als auch die 

Vergleichsobjekte anhand folgender Skala beurteilt und benotet: 

 

 
 

Die Vergleichsobjekte werden dem Bewertungsgegenstand gegenübergestellt, wobei sich die 

Anpassungen auf Grundlage folgender Matrix ergeben: 
 

 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Höhe der maximal möglichen Anpassung auf Grundlage 

des Marktgeschehens eingeschätzt wird und gegebenenfalls von den oben beispielsweise dar-

gestellten +/- 10 % abweichen kann. 

 

In Bedarfs- und Ausnahmefällen kann von der oben beschriebenen Vorgehensweise abgewi-

chen werden, wobei die Abweichungen individuell erläutert und ermittelt werden. 

 

 

Beurteilung - Parameter Note

Sehr Gut 1,0

Sehr Gut - Gut 1,5

Gut 2,0

Gut - Durchschnittlich 2,5

Durchschnittlich 3,0

Durchschnittlich - Schlecht 3,5

Schlecht 4,0

Schlecht - Sehr Schlecht 4,5

Sehr Schlecht 5,0



  Seite 40 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

Ausreißerprüfungen 

Sowohl das der Bewertung zugrunde gelegte Sample als auch das ermittelte Ergebnis ist auf 

die statistische Relevanz zu prüfen. Extrem gelegene Werte sind nicht für die Bewertung her-

anzuziehen. Im Rahmen des Vergleichswertverfahrens erfolgen zwei Ausreißerprüfungen.  

 

In der Ausreißerprüfung I wird die erhobene Auswahl an Vergleichsobjekten überprüft. Ver-

gleichsobjekte die als Ausreißer zu beurteilen sind, werden aus der Bewertung ausgeschieden 

und nicht weiterverarbeitet. Nach Durchführung der Anpassungen werden die angepassten Ver-

gleichswerte erneut einer Ausreißerprüfung (Ausreißerprüfung II) unterzogen. 

 

 

3.5. Sachwertverfahren (§ 6 LBG)  
 

Generelles 

Generell setzt sich der Sachwert einer Liegenschaft aus dem Bodenwert, dem Bauwert der Ge-

bäude und Außenanlagen sowie dem Wert sonstiger Bestandteile und des Zubehörs zusammen. 

Im Rahmen des Sachwertverfahrens wird nach folgendem Schema vorgegangen: 

 
 

 

Herstellungskosten (Neubaukosten) 

- Wertminderung wegen Baumängel und -schäden 

- Wertminderung wegen Alters 

- (gegebenenfalls) Zustandswertminderung (Heideck) 

= Bauwert der baulichen Anlagen 

+/- Besondere wertbeeinflussende Umstände (Baulichkeiten) 

= Wert des Gebäudes 

+ Bodenwert/-anteil 

= Sachwert der Liegenschaft 

+/- Sonstige wertbeeinflussende Umstände 

+/- Rechte/Lasten 

+/- Marktanpassung 

= Verkehrswert des Bewertungsgegenstandes 

 

Neubauwert 

Der Neubauwert wird aus den marktüblichen Herstellungskosten zum Bewertungsstichtag je 

Flächeneinheit durch Vervielfachung ermittelt. Hierbei werden die, durch den Hauptverband 

der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs publizier-

ten, Empfehlungen für Herstellungskosten für Wohngebäude zugrunde gelegt.  

 

Als Grundlagen werden die für das jeweilige Bundesland publizierten Werte herangezogen. 

Allfällige, individuelle Gegebenheiten (Qualität der Ausstattung, Größe des Baukörpers, etc. 

werden entsprechend berücksichtigt. 

 

Baumängel und Bauschäden  

Sofern Baumängel oder Bauschäden festgestellt oder bekannt gemacht werden, sind entspre-

chende Sanierungskosten in Ansatz zu bringen. Werden Sanierungskosten bekannt gemacht 

oder liegen individuelle Offerte zur Beseitigung der Mängel vor, werden diese auf Plausibilität 

geprüft gegebenenfalls der Bewertung zugrunde gelegt. 
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Alterswertminderung 

 

Errichtungsjahr (real/fiktiv)  

Das Errichtungsjahr wird auf Basis vorhandener Unterlagen, Informationen und Auskünfte er-

hoben und ergibt sich in der Regel aus der Bau- oder Benützungsbewilligung. 

 

Werden Verbesserungen oder Modernisierungen am Bauwerk vorgenommen und präsentiert 

sich das Bauwerk in einem, gegenüber dem tatsächlichen Gebäudealter, jüngeren Zustand, kann 

bewertungsmethodisch eine Verlängerung der Restnutzungsdauer in Ansatz gebracht werden. 

Hierzu wird gegebenenfalls ein fiktives Errichtungsjahr ermittelt. 

 

Nutzungsdauer  

Siehe die vorangehenden Ausführungen unter Pkt. 3.3. 

 

Die Alterswertminderung gibt die Wertminderung wieder, die durch das Altern sowie durch 

Abnutzung der Bausubstanz entsteht und wird nach dem Verhältnis der Restnutzungsdauer und 

der Gesamtnutzungsdauer der baulichen Anlagen bestimmt. 
 

Für die Ermittlung stehen unterschiedliche Berechnungsmethoden zur Verfügung. 

 

Lineare Wertminderung  

Die lineare Wertminderung unterstellt einen gleichmäßigen, über die Gesamtnutzungsdauer 

verteilten Wertverlust.  

Die Formel lautet: 

 
 

Progressive Wertminderung (Ross)  

Die Alterswertminderung nach Ross unterstellt einen progressiven Verlauf der Wertminderung, 

wobei die Wertminderung am Anfang der Nutzungsdauer vergleichsweise gering ist und mit 

zunehmendem Alter stärker wird. 

Die Formel lautet: 

 
 W =  Wertminderung 

 A =  Alter des Gebäudes 

 GND =  Gesamtnutzungsdauer 
 

Zustandswertminderung nach Heideck 

Die Zustandswertminderung nach Heideck gibt die, über die übliche Alterswertminderung hin-

ausgehende Abnutzung der Substanz wieder. Hierbei werden die Baulichkeiten im Hinblick auf 

den Zustand benotet. 
 

 
 

Die Zustandswertminderung (ZWM) nach Heideck errechnet sich nach folgender Formel: 
 

Alter des Gebäudes

Gesamtnutzungsdauer
Wertminderung =

1 A² A

2 GND² GND )W = x ( +
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Besondere wertbeeinflussende Umstände 

Sofern wertmaßgebliche Umstände nicht bereits bei der Ermittlung des Bodenwertes, des Bau-

wertes, der Alterswertminderung, oder bei der Wertminderung wegen Baumängel und -schäden 

berücksichtigt wurden, sind diese als besondere wertbeeinflussende Umstände in Ansatz zu 

bringen. 

 

Zu derartigen Umständen zählen beispielsweise: 
 

- Verlorener Bauaufwand 

Ein, der Bewertung methodisch zu unterstellende/präsumtive Käufer würde gegebenenfalls die 

Baulichkeiten, in Abweichung zu dem bewertungsrelevanten Bestand, nach seinen (geschmack-

lichen) Vorstellungen und nutzungstechnischen Anforderungen errichten. Insofern kann unter 

Umständen ein Teil der tatsächlich getätigten Investitionen marktseitig nicht in voller Höhe 

abgegolten werden und dadurch „verloren“ gehen. Dies trifft insbesondere auf individuell ge-

staltete und exklusiv ausgestattete Objekte zu.  
 

- Unorganischer Aufbau (ungünstiger Grundriss) 

Insbesondere durch Einbeziehung historischer Bausubstanz und/oder Erweiterung der Baulich-

keiten in mehreren Ausbaustufen, aber auch durch mangelnde/fehlerhafte Planung können unter 

Umständen ungünstige, die Funktionalität beeinträchtigende oder nicht zeitgemäße Grundriss-

lösungen entstehen. 
 

- Ungünstige Lageverhältnisse 

Grundsätzlich wirkt sich die Lage auf den Bodenwert der Liegenschaft aus. Fallweise kann dar-

über hinaus eine Diskrepanz zwischen der Qualität der Lage und Art, Umfang sowie Qualität 

der Baulichkeiten entstehen (z.B. luxuriös ausgestattetes Objekt in der Nähe eines Industriege-

bietes). 
 

- Denkmalschutz 

Die Unterschutzstellung eines Gebäudes ist unter Umständen mit Einschränkungen der Nutzung 

und (insb.) der Umgestaltung verbunden. Gegebenenfalls kann eine Unterschutzstellung vom 

Markt, trotz allfälliger Einschränkungen als positiv beurteilt werden (z.B. bei Luxusimmobilien) 

und sich werterhöhen auswirken. 

 

 

 

 

 

 
 

π π

4 4
ZWM =

(ZN-1) x - sin [( (ZN-1) x )]
π
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4. BEURTEILUNG & BEWERTUNGSGRUNDLAGEN 

 

4.1. Beurteilung  
 

Kriterium Beurteilung 

Lage der Liegenschaft  

gute Verkehrsanbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln und In-

dividualverkehr; gute infrastrukturelle Lage; unmittelbare Entfer-

nung zum Schloss Belvedere und Belvedere- und Schwarzenberg-

garten; leichte überdurchschnittliche Lärmbelästigung durch Stra-

ßenlärmimmissionen; insgesamt gute-sehr gute Wohnlage 

Größe/Konfiguration 

der Liegenschaft  

Die ggst. Liegenschaft EZ 1077 besteht aus dem GST 1026, ist re-

lativ eben gelegen, polygonal konfiguriert und weist gem. Grund-

buch eine Fläche von 660 m² auf. Sowohl die Konfiguration als 

auch die Größe sind durchschnittlich. 

Gebäude 

Auf der ggst. Liegenschaft befindet sich ein um 1893/1894 errich-

tetes und zwischen 2012 und 2017 erweitertes Wohnhaus. Das Ge-

bäude verfügt über ein Kellergeschoß, ein Souterrain, 4 Geschoße 

über Niveau (EG/HP-3. OG) und zwei nachträglich ausgebaute 

Dachgeschoße. Ein Aufzug ist vorhanden. Alle notwendigen Ver- 

und Entsorgungseinrichtungen sind vorhanden. Gute Ausstattung 

und durchschnittlicher bis sehr guter Erhaltungszustand. 

Lager 6 (als Wohnung ausgeführt) 

Lage im Gebäude  

Lager 6 

Lage im Hochparterre, ausschließlich hofseitig ausgerichtet, durch-

schnittliche Belichtung; (unter)durchschnittliche Lage im Ge-

bäude; Personenaufzug vorhanden 

Größe/Konfiguration 

Lager 6 

Das ggst. WE-Objekt verfügt über eine (Wohn-)Nutzfläche von rd.  

75 m², die sich (vorgefunden) auf einen Vorraum, 2 Zimmer, eine 

Küche und ein getrenntes Bad und WC aufteilt. Baurechtlich & 

gem. Wohnungseigentum handelt es sich um ein Lager mit Lager-

räumen4. Insgesamt durchschnittliche, marktgängige Größe. 

Die Konfiguration ist ansprechend. 

Ausstattung/Zustand 

Lager 6 

Das ggst. WE-Objekt verfügt für eine Wohnung über eine(n) or-

dentliche Ausstattung (überdurchschnittlich für ein Lager) und 

einen durchschnittlichen-ordentlichen Erhaltungszustand. Die 

Ausstattung (Technik/ Oberflächenmaterialen, etc.) entsprechen 

durchaus den Vorstellungen/Erwartungen an modernes Wohnen,  

jedoch sind tlw. starke Abplatzungen und Schimmelbildung im 

Vorraum, Bad und WC ersichtlich. Das WE-Objekt ist nicht für 

eine klassische Lagernutzung ausgestattet. 

Wohnung W 8 (tlw. Ordinationswidmung der Räume) 

Lage im Gebäude  

Wohnung W 8 

Lage im Hochparterre, sowohl straßen- als auch hofseitig ausge-

richtet, durchschnittlich-gute Belichtung; (unter)durchschnittliche 

Lage im Gebäude; Personenaufzug vorhanden 

Größe/Konfiguration  

Wohnung W 8 

Das ggst. WE-Objekt verfügt über eine (Wohn-)Nutzfläche von rd.  

144 m², die sich (vorgefunden) auf einen Vorraum mit Gang, 5 

Zimmer, eine Küche, ein Bad mit WC sowie ein weiteres getrenn-

tes WC aufteilt. Diese Raumwidmungen stimmen tlw. nicht (mehr) 

 
4 Das ggst. WE-Objekt wurde in den 60er Jahren von Wohnung auf Lager umgewidmet. 
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mit dem baurechtlichen Konsens (tlw. Ordinationsräume, Archiv 

statt Küche) überein. Insgesamt überdurchschnittliche, jedoch 

familientaugliche, marktgängige Größe. Die Konfiguration ist 

ansprechend. 

Ausstattung/Zustand 

Wohnung W 8 

Die ggst. Wohnung verfügt über eine(n) ordentliche Ausstattung 

und einen guten Erhaltungszustand. Die Ausstattung (Technik/ 

Oberflächenmaterialen, etc.) entspricht den Vorstellungen/Erwar-

tungen an modernes Wohnen. 

Wohnung W 12 

Lage im Gebäude  

Wohnung W 12 

Lage im 2. Stock, ist ausschließlich hofseitig ausgerichtet, insge-

samt schlechte Belichtung durch Balkonvorbau im darüber liegen-

den Stock; durchschnittliche-gute Lage im Gebäude; Personenauf-

zug vorhanden 

Größe/Konfiguration  

Wohnung W 12 

Das ggst. WE-Objekt verfügt über eine (Wohn-)Nutzfläche von rd.  

79 m², die sich auf einen Vorraum, 2 Zimmer, eine Küche, einen 

Gang und ein WC aufteilt. Insgesamt durchschnittliche, markt-

gängige Größe. Die Konfiguration ist durchschnittlich. 

Ausstattung/Zustand 

Wohnung W 12 

Die ggst. Wohnung verfügt über eine(n) durchschnittliche-or-

dentliche Ausstattung und einen ordentlichen Erhaltungszu-

stand. Die Ausstattung (Technik/ Oberflächenmaterialen, etc.) mit 

Ausnahme des Bades, entspricht nicht mehr den Vorstellungen/Er-

wartungen an modernes Wohnen. 
 

 

4.2. Anteiliger Bodenwert/Grundkostenanteil (GKA) 
 

Bei der Feststellung des Bodenwertes sind Wertkriterien wie örtliche Lage der Liegenschaft, 

gegebene Aufschließung, Größe und Konfiguration der Grundstücksfläche, Bebaubarkeit, Ver-

kehrserschließung sowie unmittelbare und mittelbare Umgebung maßgebend. 
 

Für die Ermittlung des Bodenwertes der ggst. Liegenschaft wurden nachfolgende Vergleichs-

objekte herangezogen.  
 

 
 

Wie in der nachfolgenden Bodenwert-Tabelle ersichtlich, liegen die um wertbestimmende Un-

terschiede korrigierten5 Grundkostenanteile (Durchschnitt über alle Geschoße) für vergleich-

bare Liegenschaften liegen zwischen rd. € 2.636,-/m² und rd. € 3.939,-/m². Der Durchschnitt 

liegt bei rd. € 3.034,-/m². Für die ggst. Wohnungen ergibt sich der anteilige Bodenwert daher 

wie folgt: 
 

 
5 Stichtagsunterschiede wurden auf Basis der Preisentwicklungen des Immobilien-Preisspiegels der WKO vorgenommen.  

Plausib. Prüf.

PLZ Straße EZ GSt. Nr. Stichtag FläWi
Bau-

klasse
Bauweise

angepasste

Vergleichswerte

Ausreißer 

Prüfung II

1030 Rennweg 3413 1279/11, 1279/14 10.08.2021 GBGV StrE, G  2 717,- €/m² nein

1030 Kelsenstraße 4063, 4130 3306/1, 3297/7 04.10.2021 GBGV IV g, 44-47 m, G  3 734,- €/m² nein

1030 Mohsgasse 2700 1126/43 10.11.2021 W IV g, G, WZ  2 685,- €/m² nein

1030 Fasangasse 486 1133 10.11.2021 WGV IV g, G  2 685,- €/m² nein

1030 Erdbergstraße 2828 2173 27.01.2022 W IV g, G  2 636,- €/m² nein

1030 Schlachthausgasse 1552 1474 29.03.2022 GB IV g  3 939,- €/m² nein

1030 Eslarngasse 952 661/3 10.11.2022 WGV IV g  3 245,- €/m² nein

1030 Apostelgasse 38 1902 15.02.2024 GB III g  3 092,- €/m² nein

1030 Matthäusgasse 1111 77/1, 77/2 04.03.2024 WGV IV g  3 310,- €/m² nein

1030 Steingasse 1622 1318 05.06.2024 W III g  2 746,- €/m² nein

1030 Apostelgasse 36 1909 29.11.2024 W III g  2 705,- €/m² nein

1030 Rennweg 1353 1332 12.05.2025 W IV g  3 038,- €/m² nein

1030 Untere Weißgerberstraße 3303 230/9, 230/30 12.05.2025 W IV g, G, WZ, SZ  2 912,- €/m² nein

Durchschnitt  3 034,- €/m²

Vergleichsobjekte/Basisdaten
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Anteiliger Bodenwert Lager 6 
 

 
 

Anteiliger Bodenwert Wohnung W 8 
 

 
 

Anteiliger Bodenwert Wohnung W 12 
 

 
 

 

4.1. Ertragswertverfahren  

4.1.1. Nettomietzins/Jahresrohertrag  
 

Mietzinsbildung/Anwendungsbereich - allgemein 

Die ggst. Liegenschaft wurde mit einer Baubewilligung vor dem 8.5.1945 errichtet. Die ggst. 

Liegenschaft unterliegt daher dem Vollanwendungsbereich des MRG (Überprüfbarkeit der 

Miete6 und 25 % Befristungsabschlag). Im Falle einer Neuvermietung ergeben sich somit 

prinzipiell folgende Möglichkeiten der Mietzinsbildung: Richtwertmietzins für Wohnungen 

gem. §16 (2-4) MRG bzw. der angemessene Hauptmietzins gem. §16 (1) Z 1, 2 und 4 MRG 

(Vermietung zu Geschäfts-/Bürozwecken, Neuschaffung des Mietgegenstandes auf Grund ei-

ner nach dem 8. Mai 1945 erteilten Baubewilligung durch Um-, Auf-, Ein- oder Zubau), oder 

aber ein Kat D brauchbar/unbrauchbar-Mietzins. Für nachträglich errichtete/ausgebaute Dach-

geschoße/Aufstockungen (ab 01.01.2002) kommt der freie Mietzins zur Anwendung (Teilan-

wendungsbereich). Die ggst. Liegenschaft liegt lt. Adressenverzeichnis7 bzw. Online-Abfrage8 

nicht in einem mietrechtlichen Gründerzeitviertel ist gem. § 2 Abs 3 RichtWG. 

 

Im Falle einer Wohnungs-Neuvermietung ist der Richtwertmietzins gem. §16 (2-4) MRG in 

Anwendung zu bringen. 

 

Exkurs mietrechtliche Gründerzeitlage 

Gem. § 2 Abs 3 RichtWG wird wie folgt ausgeführt… 
  

 
6 Bei befristeten Mietverträgen (Altbau/MRG) muss die Überprüfung des Hauptmietzinses auf gesetzliche Zulässigkeit spätes-

tens 6 Monate nach Beendigung des Vertrags oder Umwandlung in einen unbefristeten Vertrag bei der Schlichtungsstelle 

beantragt werden. Zu viel bezahlte Miete kann für die gesamte Vertragsdauer, maximal aber 10 Jahre zurückgefordert wer-

den. Bei einem unbefristeten Mietvertrag muss die Überprüfung und Herabsetzung eines überhöhten Hauptmietzinses binnen 

drei Jahren ab Vertragsabschluss (bzw. Unterzeichnung des Anbotes) bei der Schlichtungsstelle oder gerichtlich geltend 

gemacht werden. 
7 in Dirnbacher/Heindl/Rustler, Der Richtwertmietzins, 1994 
8 https://mein.wien.gv.at/Meine-Amtswege/richtwert?subpage=/lagezuschlag/  

EZ WE-Objekt Fläche GKA Ø Faktor GKA Bodenwert

1077
B-LNr 41; 60/2387 Anteile; 

WE an Lager 6
74,67 m² 3 034,- €/m² 0,90         2 731,- €/m² 203 919 €         

Gesamt 74,67 m² 2 731,- €/m² 203 919 €         

Anteiliger Bodenwert Lager 6

EZ WE-Objekt Fläche GKA Ø Faktor GKA Bodenwert

1077
B-LNr 42; 144/2387 Anteile; 

WE an W 8
144,08 m² 3 034,- €/m² 1,00          3 034,- €/m² 437 193 €           

Gesamt 144,08 m² 3 034,- €/m² 437 193 €           

Anteiliger Bodenwert W 8

EZ WE-Objekt Fläche GKA Ø Faktor GKA Bodenwert

1077
B-LNr 44; 71/2387 Anteile; 

WE an W 12
78,95 m² 3 034,- €/m² 1,05         3 186,- €/m² 251 542 €         

Gesamt 78,95 m² 3 186,- €/m² 251 542 €         

Anteiliger Bodenwert W 12

https://mein.wien.gv.at/Meine-Amtswege/richtwert?subpage=/lagezuschlag/
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„Die durchschnittliche Lage (Wohnumgebung) ist nach der allgemeinen Verkehrsauffassung 

und der Erfahrung des täglichen Lebens zu beurteilen, wobei eine Lage (Wohnumgebung) mit 

einem überwiegenden Gebäudebestand, der in der Zeit von 1870 bis 1917 errichtet wurde und 

im Zeitpunkt der Errichtung überwiegend kleine, mangelhaft ausgestattete Wohnungen (Woh-

nungen der Ausstattungskategorie D) aufgewiesen hat, höchstens als durchschnittlich einzu-

stufen ist.“ 
 

Gem. § 16 Abs 4 MRG wird wie folgt ausgeführt 
 

„Ein Zuschlag nach Abs. 3 ist nur dann zulässig, wenn die Liegenschaft, auf der sich die Woh-

nung befindet, eine Lage aufweist, die besser ist als die durchschnittliche Lage (§ 2 Abs. 3 

RichtWG) …“ 

 

Prinzipiell ist die ggst. Lage auf Basis der vorangehenden Ausführungen im Befund und in der 

Beurteilung als überdurchschnittlich zu qualifizieren → somit wären die lageabhängigen 

Grundlagen/Voraussetzungen für einen Lagezuschlag prinzipiell gegeben. Die Zulässigkeit ei-

nes Lagezuschlags stellt jedoch eine Rechtsfrage dar und kann diese nicht durch den gef. SV 

geklärt werden. 

 

Die ggst. WE-Objekte/Wohnungen sind zum Stichtag jeweils auf Basis von befristeten bzw. 

unbefristeten Mietverträgen vermietet. Die Bestandsituation sowie die aktuellen Nettomietzinse 

und Jahresroherträge ergeben sich wie folgt:  

 

 
 

Die Miete für das befristet vermietete WE-Objekt Lager 6 ist jedenfalls deutlich overrent. Die 

Miete von W 8 liegt unter der (fiktiven) Annahme der Anwendbarkeit eines Lagezuschlags9 in 

einem Bereich von leicht underrent-angemessen. Im Mietvertrag der Wohnung W 12 ist unter 

Berücksichtigung des Abschlusszeitpunktes im Jahr 1984 (noch kein RichtWG) entsprechend 

auch kein Lagezuschlag vereinbart. Die Miete erscheint deutlich underrent. 

 

Wertsicherungsvereinbarungen 
 

Im Hinblick auf die Klauselentscheidung(en) wird, da es sich hierbei generell um Rechtsfragen 

handelt, die nicht durch den gef. SV geklärt werden können, im Rahmen der Bewertung die 

Annahme unterstellt, dass die bestehenden Wertsicherungsvereinbarungen nachhaltig und 

rechtlich auch durchsetzbar sind. 

 

 

4.1.2. Bewirtschaftungskosten 
 

Mietausfallswagnis 

Das Mietausfallswagnis deckt jenes Risiko ab, das auf Grund von uneinbringlichen Mietrück-

ständen, Mietkürzungen, Mietprozessen, Räumungsklagen sowie fluktuationsbedingten Leer-

ständen entsteht. Die Höhe des Mietausfallswagnisses richtet sich u.a. nach der Lage und Nut-

zungsart der Liegenschaft, aber auch nach dem tatsächlich vorgeschriebenen Mietzins, etc. Im 

ggst. Fall ist das Mietausfallswagnis nach Ansicht des gef. SV wie folgt anzusetzen:  

 
9 wobei dies, wie bereits vorangehend ausgeführt, eine Rechtsfrage darstellt 

Objekt Geschoß Nutzung Beginn Befristung
Nutzfläche

lt. ZiLi
Jahresrohertrag

Lager 6 Hochparterre Wohnung 01.04.2019 31.03.2029 74,67 m² 1 200,91 € 16,08 €/m² 14 410,92 €          

W 8 Hochparterre Wohnung 01.08.2009 unbefristet 144,08 m² 1 588,80 € 11,03 €/m² 19 065,60 €          

W 12 2. Stock Wohnung 02.04.1984 unbefristet 78,95 m² 467,61 € 5,92 €/m² 5 611,32 €            

zum Stichtag erzielter

Nettohauptmietzins
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• Wohnung Lager 6:  5,00 %  

• Wohnung W 8:  4,00 % 

• Wohnung W 12:  2,00 % 

 

Instandhaltungskosten 

Der Ansatz der Instandhaltungsaufwendungen berücksichtigt jene Kosten, die erforderlich sind, 

um eine ordentliche und brauchbare Nutzung der Liegenschaft zu gewährleisten. Die Nutzungs-

dauer einzelner Gebäudebestandteile entspricht nicht der Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes 

und deshalb sind diese in regelmäßigen Abständen zu erneuern (u.a. Leitungen, Fenster, Dach). 

Die tatsächlichen Instandhaltungskosten sind zunächst relativ gering und steigen mit dem Ge-

bäudealter an. Um kalkulatorisch durchschnittliche Wertansätze in die Berechnung einfließen 

zu lassen, wird auf Erfahrungswerte zurückgegriffen. Die Instandhaltungskosten werden in 

Höhe von rd. € 12,- /m² p.a. in Ansatz gebracht. 
 

 

4.1.3. Kapitalisierungszinssatz (gem. LBG)10 
 

Der Kapitalisierungszinssatz dient der Verzinsung der bewertungsmethodisch angesetzten  

(Rein-)Erträge und bildet das Risikoprofil des jeweiligen Bewertungsgegenstandes ab.  

 

Der Zinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er wird in seiner reinen Form aus 

Marktdaten (also Kaufpreisen und den ihnen zugeordneten Reinerträgen) im Wege einer ret-

rograden Berechnung abgeleitet und bildet damit die regionale Immobilienmarktentwicklung 

ab. In der Berechnung wird daher jener Zinssatz angewendet, welcher der Kapitalverzinsung 

bei einer Anlage dieser Kategorie im Geschäftsverkehr üblicherweise zukommt. 

 

Mit in die Betrachtung einzubeziehen sind die Objektart (Nutzungskategorie), die Mikrolage 

des Objektes, die Beschaffenheit der Immobilie, die Marktlage samt den grundsätzlichen Rah-

menbedingungen (unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen des MRG; 

mietrechtliche Gründerzeitlage) auf dem lokalen und überregionalen Immobilienmarkt, die 

Restnutzungsdauer, die Ortsgröße sowie die zum Wertermittlungsstichtag auf dem örtlichen 

Grundstücksmarkt herrschenden Verhältnisse. 

 

Für die gegenständliche Liegenschaft wurde auf Basis der gegebenen Nutzungen, unter Berück-

sichtigung des möglichen/vorhandenen Entwicklungspotenzials der Zinssatz über einen Basis-

zinssatz und weitere Anpassungen/ Korrekturen abgeleitet. Eine Plausibilisierung des gewähl-

ten Liegenschaftszinssatzes ist u.a. mit Hilfe von veröffentlichten Richtwerten erfolgt11. Siehe 

hierzu auch die Empfehlungen des Hauptverbandes der allg. beeideten und gerichtlich zertifi-

zierten Sachverständigen Österreichs unter Pkt. 3.3. 

 

Für die gegenständlichen Wohnungen wird der Kapitalisierungszinssatz wie folgt in Ansatz 

gebracht:  
 

• Wohnung Lager 6:  5,000 %  

• Wohnung W 8:  3,250 % 

• Wohnung W 12:  2,375 % 

 

 
 

10 entspricht dem Liegenschaftszinssatz lt. ÖNORM B 1802-1 
11 Studien von Simon/Kleiber, Vogels, Ross/Brachmann/Holzner, Veröffentlichungen des Hauptverbandes der allg. beeid. 

und gerichtlich zertifizieren Sachverständigen Österreichs, Kranewitter, weitere Fachliteratur sowie Vergleichstransaktio-

nen. 
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4.1.4. Nutzungsdauer und Restnutzungsdauer (RND) 
 

Die gewöhnliche Nutzungsdauer ist die üblicherweise erwartete Zeitspanne von der Errichtung 

des Gebäudes bis zum Ende seiner wirtschaftlich vertretbaren Nutzung: Diese hängt von der 

Nutzung, Bauweise und –art sowie der Wartung und laufenden Instandhaltung des Gebäudes 

ab. Die gewöhnliche Nutzungsdauer beträgt rd. 100 Jahre. Ausgehend vom Zeitpunkt der Er-

richtung, einer laufenden Instandhaltung und dem aktuellen Erhaltungszustand des Gebäudes 

kann von einer Restnutzungsdauer von rd. 60 Jahren ausgegangen werden. 

 

Für die Wohnung Lager 6 ist die RND für die Phase 1 jedoch mit der Befristung/Restlaufzeit 

des Mietvertrages beschränkt, diese beträgt zum Bewertungsstichtag rd. 3,50 Jahre. 

 

 

4.1.5. Vervielfältiger 
 

Aus dem Kapitalisierungszinssatz und der Restnutzungsdauer leitet sich der Vervielfältiger 

nach folgender Formel ab: 

    

V… Vervielfältiger  p… Kapitalisierungszinssatz  n… Restnutzungsdauer in Jahren 

 

 

4.2. Sachwertverfahren 

4.2.1. Herstellungswert der Wohnung Lager 6 
 

Der Neubauwert inklusive USt. je m² Nutzfläche wird nach den ortsüblichen und angemessenen 

Herstellungskosten für Eigentumswohnungen dieser Art und Ausstattung ermittelt. Im Zuge 

der Ermittlung des Herstellungswertes der vorhandenen Baulichkeiten der ggst. Liegenschaft 

wird im ggst. Fall nach den Empfehlungen des Hauptverbandes der allgemein beeideten und 

gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs vorgegangen, die dieser in Zusammen-

arbeit mit seinen Landesverbänden und dem SV-Büro Orlainsky/Steppan für den mehrgescho-

ßigen Wohnbauwie erarbeitet hat. → siehe Popp, Empfehlungen für Herstellungskosten, in 

„Der Sachverständige“, 02/2019 bzw. 03/2025 u.a.“.  
 

Demnach ist je nach Gebäudeteil/Gewerk und Ausstattungsqualität eine Punktzahl zu vergeben. 

Hierbei wird von folgendem Schema ausgegangen: 
 

Ausstattungsqualität „normal“ (1): Standard etwa nach Wohnbauförderungslinien (Mindest-

ausstattung), keine Individualausstattung, zeitgemäße Bauweise, bauphysikalische 

Mindestwerte nachjeweiliger Norm (Normalverbraucher) 
 

Ausstattungsqualität „gehoben“ (2): Gediegene Ausführung, jedoch ohne wesentliche 

Luxuskomponenten und Designerelemente, sehr gute aktuelle bauphysikalische  Eigenschaften 

und Installationsqualität, wirtschaftlicher Energiebedarf. 
 

Ausstattungsqualität „hochwertig“ (3): Architektendesign, energiesparende solide 

Bauweise, zusätzliche Energiequellen, Installationen solide und sehr umfangreich, beste 

Ausstattung, Luxuskomponenten. 
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Die durchschnittlichen Herstellungskosten für den Stichtag ermitteln sich durch Interpolation 

der vorgegebenen Werte gem. den Empfehlungen für die unterschiedlichen Ausstattungskate-

gorien. Unter Berücksichtigung der anteiligen Allgemeinflächen und Außenanlagen ergeben 

sich die Herstellungskosten iHv. € 4.000,-/m². 
 

 
Quelle: Popp, Empfehlungen für Herstellungskosten, Sachverständige, 02/2019 

 

 

4.2.2. Bauschäden und Reparaturrückstau  
 

Die ggst. Wohnung befindet sich insgesamt in einem durchschnittlich-ordentlichen Erhaltungs-

zustand. Die Ausstattung (Technik/ Oberflächenmaterialen, etc.) entspricht durchaus den Vor-

stellungen/ Erwartungen an modernes Wohnen, jedoch sind im Vorraum, Bad und WC tlw. 

starke Abplatzungen und Schimmelbildung ersichtlich (ehem. Wasserschaden). Diese Um-

stände werden jeweils im Rahmen der Zustandswertminderung (Heideck) berücksichtigt. 
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4.2.3. Nutzungsdauer und Restnutzungsdauer 
 

Siehe u.a. 4.1.4. Nutzungsdauer und Restnutzungsdauer (RND) – für die Phase 2 ist die Diffe-

renz zwischen der RND der Wohnung/des Gebäudes und der Restlaufzeit des Mietvertrages 

(zum Stichtag) zu bilden. 

 

 

4.2.4. Alterswertminderung 
 

Der Alterswertminderung wird die lineare Alterswertminderung zugrunde gelegt. 

 
 

4.2.5. Zustandswertminderung (HEIDECK) 
 

Die Zustandswertminderung (ZWM) nach Heideck errechnet sich nach folgender Formel: 
 

 
Die Zustandsnoten (ZN) werden wie folgt klassifiziert: 
 

 
 

Auf Basis der vorangehenden Ausführungen wird die Zustandsnoten iHv. 2,25 in Ansatz ge-

bracht. 

 

 

4.3. Rechte und Lasten 
 

A2-Blatt 
 

 
 

A2-LNR 3: Verwalter der Liegenschaft  

Verwalter der Liegenschaft ist die Dr. Marhold Immobilien GmbH. Die ggst. Eintragung hat 

keinen Einfluss auf den Verkehrswert der ggst. WE-Objekt und ist daher nicht bewertungsrele-

vant.  

 

A2-LNR 4: Vereinbarung über die Aufteilung der Aufwendungen  

file://///192.168.100.13/DATEN/Projekte/24/1040%20Wien,%20Blechturmgasse%2020%20(BG%20Innere%20Stadt)/GA_ML_Blechturmgasse_Final.doc%23_Nutzungsdauer_und_Restnutzungsdauer
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Gem. Punkt 6 des Wohnungseigentumsvertrages vom 17.03.2015 werden die Betriebskosten 

der gemeinsamen Teile der Liegenschaft und des darauf errichteten Gebäudes nach den Nutz-

flächen getragen, wobei Balkon- und Terrassenflächen nicht als Nutzflächen in die Bemes-

sungsgrundlage einzubeziehen sind. Die übrigen Aufwendungen der Liegenschaften und des 

Gebäudes werden zwischen den Wohnungseigentümern nach Nutzwerten aufgeteilt. Die Kos-

ten des Betriebes des Personenaufzuges werden nach dem Verhältnis der Nutzflächen der Woh-

nungseigentumsobjekte zueinander, jedoch unter Ausschluss der im Tiefparterre gelegenen 

Wohnungseigentumseinheiten aufgeteilt. Die ggst. Eintragung ist nicht bewertungsrelevant.  
 

C-Blatt 
 

 
 

C-LNR 29: Pfandrecht  

Die Bewertung erfolgt ohne Berücksichtigung geldwerter Rechte und Lasten. Das ggst. Pfand-

recht ist daher nicht bewertungsrelevant 

 

Außerbücherliche Rechte und Lasten  

sind mit Ausnahme der Bestandverhältnisse (und eines unverbücherten Vorkaufsrechtes für La-

ger 6) nicht bekannt; lt. der Abteilung Rechnungs- und Abgabewesen der Stadt Wien bestehen 

für die ggst. Liegenschaft bzw. WE-Objekte keine Rückstände. 

 

 

4.4. Marktsituation, Anpassung an den Markt, Plausibilitätsprüfung 
 

Angebot & Nachfrage  

Der 3. Bezirk ist bei den Wohnungssuchenden sehr beliebt. Auf den div. Internetplattformen 

werden derzeit rd. 1.140 Eigentumswohnungen angeboten (davon rd. 680 Eigentumswohnun-

gen mit einer Größe bis 60 m² und rd. 160 m²). Die folgende Aufstellung gibt einen Auszug an 

angebotenen Wohnungen (Altbau, tlw. saniert, tlw. vermietet). Bei diesen Preisen handelt es 

sich um Angebotspreise und nicht um tatsächliche Kaufpreise: 
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Kauftransaktionen auf der ggst. Liegenschaft sowie in der Umgebung 

Die folgenden Aufstellungen gibt einen Überblick über die auf der ggst. Liegenschaft (farblich 

markiert) und in der Umgebung bzw. im 2. Bezirk seit 2023 durchgeführten Kauftransaktionen 

(Anmerkung: bei den Transaktionen handelt es sich um bestandfreie Wohnungen): 

 

Wohnungen Größe von rd. 60 m² bis rd. 90 m²  
 

 
 

Wohnungen Größe von rd. 120 m² bis rd. 160 m²  
 

 
 

 

Lage/Nähe NFl Anmerkungen
Angebotspreis

Gesamt

Angebotspreis

€/m² NFl

3., Nähe Rennweg  75,00 m²
Altbau, s.g. Zustand, 1.Stock,

3 Zimmer
479 000,00€                € 6 387 /m²

3., Nähe Adamsgasse  114,00 m²
Altbau, s.g. Zustand, 3. Stock, 

3 Zimmer
890 000,00€                € 7 807 /m²

3., Nähe Arenbergpark  91,83 m²
Altbau, s.g. Zustand, 3. Stock, 3

Zimmer, Balkon, unbefr. verm.
454 558,80€                € 4 950 /m²

3., Nähe Arenbergpark  135,19 m²
Altbau, s.g. Zustand, 1. Stock, 5

Zimmer, Balkon, unbefr. verm.
723 266,50€                € 5 350 /m²

3., Apostelgasse  80,00 m²
Altbau, saniert, 2. Stock, 2 

Zimemr
475 000,00€                € 5 938 /m²

3., Kegelgasse  122,19 m² Altbau, unbefr. verm. 434 500,00€                € 3 556 /m²

3., Markhofgasse  100,96 m²
Altbau, neuwertig, 1. Stock, 

3 Zimmer
549 000,00€                € 5 438 /m²

3., Rennweg  79,92 m²
Altbau, renoviert, 2. Stock, 3

Zimmer
499 000,31€                € 6 244 /m²

3., Hegergasse  87,22 m²
Altbau, guter Zustand, 2. Stock, 3 

Zimmer, unbefr. verm.
318 350,05€                € 3 650 /m²

GB EZ Adresse Stichtag Geschoß Nutzfläche

Freifläche

Balkon/

Terrasse

gew. Fläche
Kaufpreis

(exkl. Zubehör)
Kaufpreis/m²

01006 2583 Beatrixgasse 14 Stg 4 Top 10 19.04.2023 5. OG 71,20 m² 71,20 m² 390 000 €               5 478,- €/m²

01006 1077 Marokkanergasse 21 Top 9 10.05.2023 1. OG 83,38 m² 83,38 m² 460 000 €               5 517,- €/m²

01006 1151 Posthorngasse 5 Top P17 01.08.2023 1. OG 74,36 m² 74,36 m² 495 000 €               6 657,- €/m²

01006 4196 Oberzellergasse 3 Stg 14 Top 4 03.04.2024 1. OG 75,35 m² 2,84 m² 76,20 m² 530 000 €               6 955,- €/m²

01006 2782 Strohgasse 7 Top 8 24.07.2024 1. OG 88,86 m² 88,86 m² 585 000 €               6 583,- €/m²

01006 1065 Zaunergasse 18 Top 4 30.07.2024 EG 79,72 m² 79,72 m² 476 500 €               5 977,- €/m²

01006 2742 Trubelgasse 14 Top 17 18.09.2024 Mezz. 72,21 m² 72,21 m² 380 000 €               5 262,- €/m²

01006 1193 Posthorngasse 3 Top 8 16.10.2024 3. OG 89,79 m² 89,79 m² 520 000 €               5 791,- €/m²

01006 4450 Eslarngasse 16 Top 27 06.11.2024 4. OG 61,40 m² 61,40 m² 305 000 €               4 967,- €/m²

01006 1151 Posthorngasse 5 Top P.19 17.12.2024 2. OG 64,01 m² 64,01 m² 270 000 €               4 218,- €/m²

01006 2565 Schützengasse 25 Top 108+109 27.01.2025 k.A. 71,86 m² 71,86 m² 355 000 €               4 940,- €/m²

01006 1571 Schützengasse 3 Top 6 28.04.2025 EG 68,81 m² 6,41 m² 70,73 m² 475 000 €               6 715,- €/m²

Vergleichsobjekte/Basisdaten

GB EZ Adresse Stichtag Geschoß Nutzfläche

Freifläche

Balkon/

Terrasse

gew. Fläche
Kaufpreis

(exkl. Zubehör)
Kaufpreis/m²

01006 506 Seidlgasse 14 Top 11 18.01.2023 Mezz. 121,57 m² 121,57 m² 799 000 €                6 572,- €/m²

01006 1639 Ungargasse 51 Top 12 21.02.2023 Mezz. 158,70 m² 1,44 m² 159,13 m² 780 000 €                4 902,- €/m²

01006 1273 Reisnerstraße 26 Top 10 26.04.2023 3. OG 137,69 m² 2,00 m² 138,29 m² 910 000 €                6 580,- €/m²

01006 940 Landstraßer Hauptstraße 107 Top 95 05.05.2023 k.A. 129,30 m² 129,30 m² 825 000 €                6 381,- €/m²

01006 491 Fasangasse 44 Top 8 21.06.2023 2. OG 126,49 m² 1,26 m² 126,87 m² 860 000 €                6 779,- €/m²

01006 1354 Aspangstraße 47 Stg B Top 7B 03.07.2023 k.A. 136,00 m² 18,00 m² 141,40 m² 995 000 €                7 037,- €/m²

01006 1311 Jacquingasse 2 Top 16 15.09.2023 3. OG 134,26 m² 134,26 m² 660 000 €                4 916,- €/m²

01006 1282 Neulinggasse 35 Top 9 11.04.2024 2. OG 128,96 m² 128,96 m² 800 000 €                6 203,- €/m²

01006 1059 Am Heumarkt 25 Top 18 01.08.2024 3. OG 153,54 m² 153,54 m² 1 000 000 €             6 513,- €/m²

Vergleichsobjekte/Basisdaten
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Lager-Objekte 
 

 
 

Marktbericht(e) 

Gemäß dem Wiener Wohnungsmarktbericht Herbst 2024 (Otto Immobilien) lagen/liegen die 

(Angebots-)Preise für Wohnungen im 4. Bezirk bei € 7.397,- /m² für Bestandsimmobilien sowie 

bei € 10.784,- /m² bei Neubau-/Erstbezugsimmobilien. Hinsichtlich der tatsächlich erzielten 

Verkaufspreise liegen diese zwischen € 5.292,- /m² bis € 9.115,- /m². 

 

Lt. dem Ersten Wiener Wohnungsmarktbericht 2025 (EHL) bewegen sich die Preise für Woh-

nungen, innerhalb des 7. Bezirkes zwischen rd. € 5.450,- /m² und € 7.200,- /m². 

 

 
Quelle: Erster Wiener Wohnungsmarktbericht, Ausgabe 2025, EHL 

 

Allg. Marktsituation (zum Stichtag/aktuell)  

Festzuhalten ist, dass sich die Rahmenbedingungen am österreichischen Immobilienmarkt ins-

besondere seit dem zweiten Halbjahr 2022 stark verändert haben. Bis September 2023 hat die 

Europäische Zentralbank den Leitzins in 10 Schritten auf den Höchststand von 4,50% erhöht. 

Per Juni 2024 wurde der Leitzinssatz erstmals wieder auf 4,25% gesenkt. Im April 2025 wurde 

der Leitzins auf 2,40 % und aktuell per Juni 2025 nochmals auf nunmehr 2,15% gesenkt. 
 

Zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung ist seitens der Marktteilnehmer eine deutliche Zurück-

haltung erkennbar. Das Transaktionsvolumen scheint in der zweiten Jahreshälfte zurück gegan-

gen zu sein. Unklar ist zum Stichtag, ob diese Situation zu einer mittelfristigen Senkung der am 

Markt erzielbaren Preise führt oder ob es sich lediglich um ein vorübergehendes Aussetzen des 

Marktes handelt.  
 

Aufgrund der, zum Zeitpunkt der Gutachtenserstellung bestehenden Entwicklungen lassen sich 

unverhältnismäßige Veränderungen der allgemeinen Wirtschaftssituation – und daraus resul-

tierende Auswirkungen auf den Immobilienmarkt nicht einschätzen. Die Bewertung erfolgt un-

ter der Prämisse, dass allfällige, zum Stichtag vorhandene Beeinträchtigungen des Marktes nur 

GB EZ Adresse TZ Stichtag Geschoß Nutzfläche gew. Fläche
Kaufpreis

(exkl. Zubehör)
Kaufpreis/m²

01006 99 Barichgasse 25 Top 1-2 4786/2023 02.06.2023 k.A. 87,00 m² 87,00 m² 51 000 €                  586,- €/m²

01006 1629 Strohgasse 11 Top 3 4062/2025 26.03.2025 k.A. 42,20 m² 42,20 m² 167 000 €                3 957,- €/m²

01006 1629 Strohgasse 11 Top 2 4062/2025 26.03.2025 k.A. 192,09 m² 192,09 m² 410 000 €                2 134,- €/m²

01006 1567 Eslarngasse 26 Top 4 318/2025 19.12.2024 EG 48,27 m² 48,27 m² 67 500 €                  1 398,- €/m²

01006 973 Landstraßer Hauptstraße 144 Stg 2 Top 21 3992/2025 25.03.2025 EG 68,12 m² 68,12 m² 155 000 €                2 275,- €/m²

01006 3061 Hainburger Straße 53 Top II 10837/2025 27.11.2025 UG 35,43 m² 35,43 m² 28 000 €                  790,- €/m²

01006 1941 Lechnerstraße 18 Top 1 4574/2023 10.05.2023 UG 37,89 m² 37,89 m² 27 000 €                  713,- €/m²

01006 505 Seidlgasse 12 Top 2 8294/2024 19.09.2024 Souterrain 38,16 m² 38,16 m² 46 000 €                  1 205,- €/m²

01006 3983 Dampfschiffstraße 14 5998/2025 24.06.2025 UG 47,80 m² 47,80 m² 105 000 €                2 197,- €/m²

01006 1262 Reisnerstraße 25 Top K1 5784/2023 20.05.2025 UG 50,04 m² 50,04 m² 110 000 €                2 198,- €/m²

Vergleichsobjekte/Basisdaten
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temporär sind. Da längerfristige Auswirkungen allfälliger Marktbeeinträchtigungen nicht vor-

weggenommen werden können, wird – im Hinblick auf bewertungsimmanente, durch den SV 

vorzunehmende Prognosen – eine Normalisierung des Marktgeschehens hinsichtlich der wert-

relevanten Parameter (z.B. Fremdkapitalkosten, Inflation, Mietniveau, Baukosten, usw.) bewer-

tungsmethodisch unterstellt. Unter Berücksichtigung der jüngsten Entwicklungen ist hinsicht-

lich des stichtagsbezogen ermittelten Verkehrswertes davon auszugehen, dass es am Markt zu 

einer höheren Volatilität der Immobilienwerte und zu längeren Verwertungszeiträumen kommt.  

 

WE-Objekt Lager 6 

Wie bereits vorangehend ausgeführt, war das ggst. WE-Objekt Lager 6 ursprünglich eine Woh-

nung. Zum Stichtag war/ist dieses WE-Objekt baulich nach wie vor als Wohnung ausgeführt 

und wird es auch als solche vermietet. Baurechtlich erfolgte mit Bescheid vom 13.09.1960 die 

Umwidmung auf Lager und wurde diese „Lager“-Widmung auch wohnungseigentumsrechtlich 

gem. WE-Vertrag/Nutzwertgutachten im Jahr 2015 übernommen. D.h. die dzt. Nutzung stimmt 

nicht mit dem baurechtlichen und wohnungseigentumsrechtlichen Konsens überein.  

 

Gem. Pkt. 8.2. und 8.7. des WE-Vertrages wurde jedoch vereinbart, dass die Vertragspartner 

einerseits berechtigt sind, auf eigenen Kosten Änderungen an ihrem WE-Objekt vorzunehmen 

bzw. andererseits gem. den Bestimmungen des § 16 WEG 2002 Widmungsänderungen von 

WE-Einheiten oder Zubehör zulässig sind12. 

 

 

 
 

→ siehe hierzu auch die Bestimmungen des § 16 WEG 2002 im Anhang. Ob derartige Pauschal-

Vorabzustimmungen/Bestimmungen des WE-Vertrags tatsächlich auch so rechtlich zulässig 

sind, stellt eine Rechtsfrage dar, die nicht durch den gef. SV beantwortet werden kann. 

 

Wie bereits vorangehend ausgeführt ist die Miete für das ggst. WE-Objekt unter Berücksichti-

gung einer befristeten Vermietung deutlich overrent, dh sie liegt über einem gesetzlich zulässi-

gen Mietzins. Unter Berücksichtigung der zum Stichtag vom baurechtlichen und wohnungsei-

gentumsrechtlichen Konsens (Lager-Widmung) abweichenden baulichen Ausgestaltung des 

ggst. WE-Objektes als Wohnung und der vereinbarten bzw. vorgeschriebenen Miete und den 

 
12 Angemerkt wird hierzu auch, dass von jeder Stelle des ggst. WE-Objektes der Hauseingang in höchstens 40 m Gehweg-

länge erreichbar ist. 
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damit einhergehenden Risiken und Rechtsunsicherheiten, wird im ggst. Fall ein Marktanpas-

sungsabschlag iHv. 20% in Ansatz gebracht. 

 

Konsensabweichungen Top W 8 

Wie bereits erwähnt, stimmt die innere Raumaufteilung der ggst. Wohnung W 8 in natura nicht 

nicht ganz mit den Planunterlagen/dem Konsens überein (eine Wand im Bereich des Badezim-

mers wurde entfernt). Die vorgefundenen Nutzungen/Raumwidmungen stimmen tlw. nicht 

(mehr) mit der tlw. baulichen Umwidmung auf Ordinationsräume (04/1975) überein. Für die 

tlw. (vergleichsweise geringen) Konsensabweichungen ist im ggst. Fall nach Ansicht des gef. 

SV ein pauschaler Marktanpassungsabschlag iHv. € 2.500,- in Ansatz zu bringen.  

 

Konsensabweichungen Top W 12 

Wie im Befundteil bereits ausgeführt stimmen die innere Raumeinteilung und die Raumwid-

mungen tlw. nicht mit dem Konsens überein (ua erfolgte ein konsensloser Badeinbau → idR 

Bauanzeige notwendig). Aufgrund des fehlenden Bades ergibt sich für die ggst. Wohnung auch 

ein niedrigerer Nutzwert. Nach Ansicht des gef. SV ist ein Marktanpassungsabschlag von rd. 

2,50 % vorzunehmen. 
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5. GUTACHTEN - VERKEHRSWERT 
 

5.1. Verkehrswert BLNR 41 (Lager 6) 
 

 
 

 
 

 
 

Nettomiete p.m.  74,67 m² € 16,08 /m²  €                         1 201 

 €                     14 411 

- Bewirtschaftungskosten Inst. € 12,-/ m² MAW 5,00% -€                         1 617 

 €                     12 794 

- Verzinsung Bodenwert € 203 919 5,00% -€                       10 196 

 €                        2 598 

x Vervielfältiger RestND 3,50 J. 5,00% 3,1396

 €                        8 158 

 €                                 - 

 €                        8 158 

Ertragswertverfahren - Phase I

Jahresrohertrag

= Liegenschaftsreinertrag

= Reinertrag der baulichen Anlagen

= Gebäudeertragswert

- Fertigstellungskosten, Baumängel und -schäden 

= Ergebnis Ertragswertverfahren Phase I

Herstellungskosten inkl. 

allg. Liegenschaftsteile
NFl:             74,67 m² €                 4 000 /m²  €                     298 680 

 €                   298 680 

 €                                 - 

 €                   298 680 

- Alterswertminderung Linear RestND 56,50 J. -€                     119 472 

 €                   179 208 

- Zustandswertminderung (Heideck) ZN 2,25 0,0478 -€                         8 566 

 €                   170 642 

 €                                 - 

 €                   170 642 

- Baumängel  und -schäden

= gekürzter Herstellungswert

= Zwischenwert

= Gebäudesachwert 

- Abschläge wegen bes. wertbeeinflussender Umstände

= Ergebnis Sachwertverfahren Phase II

= ungekürzter Herstellungswert

Sachwertverfahren - Phase II

€ 8 158

€ 170 642

Diskontierungsfaktor für Phase II 5,00% RestLZ 3,50 J. 0,8430

€ 143 851

€ 152 009

+ Bodenwert NFl:             74,67 m² 2 731,- €/m² € 203 919

€ 355 928

€ 0

€ 355 928

-20,00% -€ 71 186

€ 284 742

€ 285 000

Phasenberechnung

Ergebnis - Ertragswertverfahren - Phase I

Ergebnis - Sachwertverfahren - Phase II

Phase II diskontiert

Zwischensumme

Ergebnis Phasenberechnung gesamt

+/- Rechte und Lasten

= Zwischenwert

Verkehrswert

Verkehrswert gerundet

+/- Marktanpassung 
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Der Verkehrswert der BLNR 41, 60/2387 Anteile verbunden mit  

WE an Lager 6, auf der Liegenschaft GB 01006 Landstraße, EZ 1077, 

an der Adresse 1030 Wien, Marokkanergasse 21, beträgt zum Stichtag  
 

rd. € 285.000,-  
 

 

 

5.2. Verkehrswert BLNR 42 (W 8) 
 

 
 

 

Der Verkehrswert der BLNR 42, 144/2387 Anteile verbunden mit  

WE an W 8, auf der Liegenschaft GB 01006 Landstraße, EZ 1077, 

an der Adresse 1030 Wien, Marokkanergasse 21, beträgt zum Stichtag  

 

rd. € 497.000,-  

 

 

 

 

 

Nettomiete p.m.  144,08 m²  11,03 €/m²     1 588,80 € p.m. 

                   19 066 € 

- Bewirtschaftungskosten Inst. 12,- €/m² MAW 4,00% -                    2 492 € 

                   16 574 € 

- Verzinsung Bodenwert                   437 193 € 3,25% -                  14 209 € 

                     2 365 € 

x Vervielfältiger RestND 60 J. 3,25% 26,2537

                   62 096 € 

                           -   € 

                   62 096 € 

+ Bodenwert  144,08 m²  3 034 €/m²                  437 193 € 

                 499 289 € 

                           -   € 

                 499 289 € 

+/- Marktanpassung pauschal -                    2 500 € 

                 496 789 € 

               497 000 € 

Verkehrswert im Verhältnis zur Nutzfläche  144,08 m²  3 449 €/m²

Bruttorendite           497 000 € 19 066 € p.a. 3,84%

= Gebäudeertragswert

Ertragswertverfahren W 8

Jahresrohertrag

= Liegenschaftsreinertrag

= Reinertrag der baulichen Anlagen

Verkehrswert

Verkehrswert gerundet

- Fertigstellungskosten, Baumängel und -schäden 

= Wert des Gebäudes

Ertragswert

+/- Rechte und Lasten

= Zwischenwert
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5.3. Verkehrswert BLNR 44 (W 12) 
 

 
 

 

Der Verkehrswert der BLNR 44, 71/2387 Anteile verbunden mit  

WE an W 12, auf der Liegenschaft GB 01006 Landstraße, EZ 1077, 

an der Adresse 1030 Wien, Marokkanergasse 21, beträgt zum Stichtag  

 

rd. € 201.000,-  

 

 

 

Wien, am 23.02.2026 

 

 
 

Mag. Georg Strafella 

Immobiliensachverständiger,  

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger  

Nettomiete p.m.  78,95 m²  5,92 €/m²     467,61 € p.m. 

                     5 611 € 

- Bewirtschaftungskosten Inst. 12,- €/m² MAW 2,00% -                    1 060 € 

                     4 552 € 

- Verzinsung Bodenwert                   251 542 € 2,375% -                    5 974 € 

-                    1 422 € 

x Vervielfältiger RestND 60 J. 2,375% 31,8085

-                  45 245 € 

                           -   € 

-                  45 245 € 

+ Bodenwert  78,95 m²  3 186 €/m²                  251 542 € 

                 206 297 € 

                           -   € 

                 206 297 € 

+/- Marktanpassung (Konsensherstellung) -2,50% -                    5 157 € 

                 201 139 € 

               201 000 € 

Verkehrswert im Verhältnis zur Nutzfläche  78,95 m²  2 546 €/m²

Bruttorendite           201 000 € 5 611 € p.a. 2,79%

Verkehrswert gerundet

- Fertigstellungskosten, Baumängel und -schäden 

= Wert des Gebäudes

Ertragswert

+/- Rechte und Lasten

= Zwischenwert

Verkehrswert

= Gebäudeertragswert

Ertragswertverfahren W 12

Jahresrohertrag

= Liegenschaftsreinertrag

= Reinertrag der baulichen Anlagen
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6. ANLAGEN 
 

6.1. Grundbuchsauszug (auszugsweise) 
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6.2. Einheitswertbescheid 
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6.3. Fotos  
 

Außenansichten und Außenanlagen 
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Lager 6 
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Wohnung W 8 
 

Anmerkung: Auf Wunsch der Mieterin, sind mit Ausnahme von 2 Fotos keine weiteren Fotos 

der Wohnung ins Gutachten aufzunehmen. 
 

   
 

Wohnung W 12 
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6.4. Bescheide (auszugsweise) 
 

Baubewilligung Erbauung eines 4 Stock hohen Wohnhauses, 30.08.1893 
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(Teil-)Bewohnungs- und Benützungskonsens Wohnhaus, 03.08.1894 
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Bewilligung Planwechsel Erbauung eines Wohnhauses, 31.08.1894 
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(Teil-)Bewohnungs- und Benützungskonsens, 06.09.1894 
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(End-)Bewohnungs- und Benützungskonsens, 20.08.1894 
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Bewilligung Bauliche Wiederherstellung nach Kriegsschäden, 31.03.1948 
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Bewilligung Zubau im Hof, Aufzugsschacht und Umwidmung Top 6, 13.09.1960 
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Benützungsbewilligung Zubau und abgeänderte Räumlichkeiten, 05.02.1964 
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Baubewilligung Bauliche Änderungen Wohnung Top 8, 09.04.1975 
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Baubewilligung Dachgeschoßzubau und Bauliche Änderungen, 19.12.2012 
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Bewilligung 1. Planwechsel, 04.08.2016 
 

 
 

 

 



  Seite 85 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

Fertigstellungsanzeige Dachgeschoßausbau und Bauliche Änderungen, 10.10.2017 
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6.5. Bescheid vom 11.08.2025 (auszugsweise) 
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6.6. Pläne (auszugsweise) 
 

 
Lageplan (Ausführungsplan Oktober 2017) 

 

 
Straßenansicht (Ausführungsplan Oktober 2017) 
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Schnitt A-A (Ausführungsplan Oktober 2017) 

 

 
Schnitt B-B und C-C (Ausführungsplan Oktober 2017) 
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Grundriss Kellergeschoß (Einreichplan Dezember 2012) 
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Grundriss Souterrain (Einreichplan Dezember 2012) 
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Grundriss Hochparterre (Einreichplan September 1960 – Lager 6) 
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Grundriss W 8 (Einreichplan April 1974) 
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Grundriss 2. Stock (Plan 30.08.1893) 

 



  Seite 98 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

6.7. Wohnungseigentumsvertrag 2015 (auszugsweise) 

 
 



  Seite 99 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 



  Seite 100 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 



  Seite 101 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 



  Seite 102 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 



  Seite 103 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 



  Seite 104 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 



  Seite 105 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 



  Seite 106 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 



  Seite 107 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 



  Seite 108 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 



  Seite 109 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 



  Seite 110 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 



  Seite 111 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 

 

 



  Seite 112 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

6.8. Nutzwertgutachten, 27.02.2015 
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6.9. Gutachten gem. § 6 Abs 1 Ziff 2 WEG 2002, 27.02.2015 
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6.10.  Nutzwertgutachten, 24.10.2017 (Auszug) 
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6.11.  § 16 WEG 2002 
 

§ 16 WEG 2002 Nutzung, Änderung und Erhaltung des Wohnungseigentumsobjekts 

1. (1) Die Nutzung des Wohnungseigentumsobjekts kommt dem Wohnungseigentümer zu. 

2. (2) Der Wohnungseigentümer ist zu Änderungen (einschließlich Widmungsänderungen) an sei-

nem Wohnungseigentumsobjekt auf seine Kosten berechtigt. Die Änderungen bedürfen der Zu-

stimmung aller anderen Wohnungseigentümer, sofern die Beeinträchtigung schutzwürdiger In-

teressen anderer Wohnungseigentümer möglich ist. Unter den folgenden Voraussetzungen 

darf eine Zustimmung nicht verweigert und kann eine nicht erteilte Zustimmung gerichtlich er-

setzt werden: 

1. 1. Die Änderung darf weder eine Schädigung des Hauses noch eine Beeinträchtigung 

schutzwürdiger Interessen der anderen Wohnungseigentümer, besonders auch keine 

Beeinträchtigung der äußeren Erscheinung des Hauses, noch eine Gefahr für die Si-

cherheit von Personen, des Hauses oder von anderen Sachen zur Folge haben. 

2. 2. Werden für eine solche Änderung auch allgemeine Teile der Liegenschaft in Anspruch 

genommen, so muss die Änderung überdies entweder der Übung des Verkehrs ent-

sprechen oder einem wichtigen Interesse des Wohnungseigentümers dienen. Für die 

Einbeziehung oder den Einbau einer Wasserentnahmestelle oder eines Klosetts in das 

Innere des Wohnungseigentumsobjekts, für die Errichtung von Strom-, Gas-, Wasser- 

oder Fernsprechleitungen, Beheizungsanlagen und ähnlichen Einrichtungen sowie für 

die barrierefreie Ausgestaltung eines Wohnungseigentumsobjekts oder von allgemei-

nen Teilen der Liegenschaft darf aus diesem Grund die Zustimmung jedenfalls nicht 

verweigert werden; das Gleiche gilt für die Anbringung einer Vorrichtung zum Langsam-

laden eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs, einer Photovoltaikanlage am Balkon 

oder an der Terrasse zur Versorgung des Wohnungseigentumsobjekts sowie von nach 

dem Stand der Technik notwendigen Einrichtungen für den Rundfunkempfang und den 

Empfang digitaler Dienstleistungen, sofern der Anschluss an eine bestehende Einrich-

tung nicht möglich oder nicht zumutbar ist. 

3. 3. Werden für eine solche Änderung auch Wohnungseigentums- oder Zubehörobjekte 

anderer Wohnungseigentümer in Anspruch genommen, so muss überdies der be-

troffene Wohnungseigentümer der Änderung nur zustimmen, wenn sie keine wesent-

liche und dauernde Beeinträchtigung seines Wohnungseigentums zur Folge hat und sie 

ihm bei billiger Abwägung aller Interessen zumutbar ist. Der Wohnungseigentümer, der 

die Änderung durchführt, hat den beeinträchtigten Wohnungseigentümer angemessen 

zu entschädigen. 

3. (3) Ist eine behördliche Bewilligung für Änderungen erforderlich, die die anderen Wohnungsei-

gentümer nach Abs. 2 dulden müssen, so dürfen diese eine für die Erlangung der Bewilligung 

allenfalls erforderliche Mitwirkung nicht verweigern.Ist eine behördliche Bewilligung für Ände-

rungen erforderlich, die die anderen Wohnungseigentümer nach Absatz 2, dulden müssen, so 

dürfen diese eine für die Erlangung der Bewilligung allenfalls erforderliche Mitwirkung nicht 

verweigern. 

4. (4) Abs. 2 Z 1 und Abs. 3 gelten sinngemäß auch für Änderungen im Bestand räumlich unmittel-

bar aneinandergrenzender Wohnungseigentumsobjekte sowie für die Übertragung von Zube-

hörobjekten.Absatz 2, Ziffer eins und Absatz 3, gelten sinngemäß auch für Änderungen im Be-

stand räumlich unmittelbar aneinandergrenzender Wohnungseigentumsobjekte sowie für die 

Übertragung von Zubehörobjekten. 

5. (5) In den Fällen der barrierefreien Ausgestaltung eines Wohnungseigentumsobjekts oder von 

allgemeinen Teilen der Liegenschaft, der Anbringung einer Vorrichtung zum Langsamladen ei-

nes elektrisch betriebenen Fahrzeugs, der Anbringung einer Solaranlage an einem als Reihen-

haus oder Einzelgebäude errichteten Wohnungseigentumsobjekt, der Anbringung einer ste-

ckerfertigen Photovoltaik-Kleinsterzeugungsanlage am Balkon oder an der Terrasse, der An-

bringung von sich in das Erscheinungsbild des Hauses harmonisch einfügenden Vorrichtungen 

zur Beschattung eines Wohnungseigentumsobjekts sowie des Einbaus von einbruchsicheren 

Türen gilt die Zustimmung eines Wohnungseigentümers als erteilt, wenn er von der geplanten 
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Änderung durch Übersendung auf die in § 24 Abs. 5 bestimmte Weise verständigt worden ist 

und der Änderung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Verständigung wider-

spricht. In der Verständigung muss die geplante Änderung klar und verständlich beschrieben 

und müssen die Rechtsfolgen des Unterbleibens eines Widerspruchs genannt werden. Ein Wi-

derspruch muss dem die Änderung anstrebenden Wohnungseigentümer auf Papier oder in 

dauerhaft speicherbarer elektronischer Form übermittelt werden. Eine wesentliche und dau-

ernde Beeinträchtigung seines Wohnungseigentums- oder Zubehörobjekts muss ein Woh-

nungseigentümer allerdings auch dann nicht dulden, wenn er einen Widerspruch unterlassen 

hat. In den Fällen der barrierefreien Ausgestaltung eines Wohnungseigentumsobjekts oder von 

allgemeinen Teilen der Liegenschaft, der Anbringung einer Vorrichtung zum Langsamladen ei-

nes elektrisch betriebenen Fahrzeugs, der Anbringung einer Solaranlage an einem als Reihen-

haus oder Einzelgebäude errichteten Wohnungseigentumsobjekt, der Anbringung einer ste-

ckerfertigen Photovoltaik-Kleinsterzeugungsanlage am Balkon oder an der Terrasse, der An-

bringung von sich in das Erscheinungsbild des Hauses harmonisch einfügenden Vorrichtungen 

zur Beschattung eines Wohnungseigentumsobjekts sowie des Einbaus von einbruchsicheren 

Türen gilt die Zustimmung eines Wohnungseigentümers als erteilt, wenn er von der geplanten 

Änderung durch Übersendung auf die in Paragraph 24, Absatz 5, bestimmte Weise verständigt 

worden ist und der Änderung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Verständi-

gung widerspricht. In der Verständigung muss die geplante Änderung klar und verständlich be-

schrieben und müssen die Rechtsfolgen des Unterbleibens eines Widerspruchs genannt wer-

den. Ein Widerspruch muss dem die Änderung anstrebenden Wohnungseigentümer auf Papier 

oder in dauerhaft speicherbarer elektronischer Form übermittelt werden. Eine wesentliche und 

dauernde Beeinträchtigung seines Wohnungseigentums- oder Zubehörobjekts muss ein Woh-

nungseigentümer allerdings auch dann nicht dulden, wenn er einen Widerspruch unterlassen 

hat. 

6. (6) Hat eine Änderung, für die auch allgemeine Teile der Liegenschaft in Anspruch genommen 

wurden (Abs. 2 Z 2), im Weiteren höhere Kosten für die Erhaltung dieser allgemeinen Teile zur 

Folge, so hat der Wohnungseigentümer die durch seine Änderung verursachten Mehrkosten zu 

tragen.Hat eine Änderung, für die auch allgemeine Teile der Liegenschaft in Anspruch genom-

men wurden (Absatz 2, Ziffer 2,), im Weiteren höhere Kosten für die Erhaltung dieser allgemei-

nen Teile zur Folge, so hat der Wohnungseigentümer die durch seine Änderung verursachten 

Mehrkosten zu tragen. 

7. (7) Der Wohnungseigentümer hat das Wohnungseigentumsobjekt und die dafür bestimmten 

Einrichtungen, insbesondere die Strom-, Gas- und Wasserleitungen sowie die Beheizungs- und 

sanitären Anlagen, auf seine Kosten so zu warten und in Stand zu halten, dass den anderen 

Wohnungseigentümern kein Nachteil erwächst. Er hat ferner das Betreten und die Benützung 

des Wohnungseigentumsobjekts zu gestatten, soweit dies zur Erhaltung der allgemeinen Teile 

der Liegenschaft oder zur Behebung ernster Schäden des Hauses erforderlich ist; für die ver-

mögensrechtlichen Nachteile, die er dadurch erleidet, ist er von der Eigentümergemeinschaft 

angemessen zu entschädigen. 

8. (8) Ein Wohnungseigentümer, der in seiner Garage oder an seinem Abstellplatz für ein Kraft-

fahrzeug eine einzelne Vorrichtung zum Laden eines elektrisch betriebenen Fahrzeugs ange-

bracht hat, muss deren Nutzung nach Inbetriebnahme einer gemeinsamen Elektro-Ladeanlage 

unterlassen, wenn die Eigentümergemeinschaft dies auf Grundlage eines darüber gefassten 

Beschlusses von ihm verlangt und die elektrische Versorgung der Liegenschaft durch eine Be-

teiligung an der gemeinsamen Anlage besser genützt werden kann als durch die weitere Nut-

zung der Einzelladestation; diese Unterlassungspflicht tritt aber frühestens fünf Jahre nach Er-

richtung der Einzelladestation ein. 

 

 

https://www.jusline.at/gesetz/weg/paragraf/24
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6.12. Mietverträge 

6.12.1. Mietvertrag und Verlängerung Lager (Wohnung) 6 
 

 
 



  Seite 127 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 



  Seite 128 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 



  Seite 129 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 



  Seite 130 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 

 



  Seite 131 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

6.12.2. Mietvertrag Wohnung W 8 
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6.12.3. Mietvertrag Wohnung W 12 
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6.13. Zinsliste August 2025 
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6.14. Betriebskostenvorschreibungen ab 01/2025 

6.14.1. Betriebskostenvorschreibung Lager 6 
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6.14.2. Betriebskostenvorschreibung Wohnung W 8 
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6.14.3. Betriebskostenvorschreibung Wohnung W 12 
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6.15. Protokoll der Eigentümerversammlung, 26.09.2024 
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6.16. Vorausschau 2025 
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6.17. Angebot Fassadensanierung vom 19.08.2025 
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6.18. Energieausweis 
 

 
 



  Seite 151 von 151 

Mag. Georg Strafella 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 
 

 

 

 

 

 


